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Amtliche Bekanntmachungen
Bekanntmachung der Tagesordnung
Am Dienstag, 30.09.2025, um 18:00 Uhr findet im Sitzungssaal des 
Rathauses die Sitzung des Hauptausschusses mit folgender Tages-
ordnung statt:
1. �13. Änderung Bebauungsplan Schulzentrum Speckert; Auslegungs-

beschluss
2. �Widmung eines beschränkt-öffentlichen Weges
3. �Antrag auf Erteilung einer Befreiung von den text. Festsetzungen 

eines Bebauungsplanes, Fl.Nr. 1424 Gemarkung Veitshöchheim, 
Günterslebener Straße 21

4. �Genehmigungsfreisteller im Ortsbereich Veitshöchheim
5. �Protokollgenehmigung
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.
� Gemeinde Veitshöchheim, 23.09.2025
� Jürgen Götz, 1. Bürgermeister
Auszugsweiser Bericht aus der Sitzung des 	  
Gemeinderates am 16.09.2025� (öffentlicher Teil)
- Die Beschlüsse erfolgten, soweit nicht anders vermerkt, einstimmig -
1. Kommunale Wärmeleitplanung: Abschlussbericht
Der Gemeinderat nimmt den vorgelegten Abschlussbericht zur Kommu-
nalen Wärmeleitplanung zur Kenntnis. Der Satzungsbeschluss gemäß 
Wärmeplanungsgesetz (WPG) erfolgt separat 2028 bzw. in Abhängig-
keit von gesetzlichen Vorgaben. 
2. �Feststellung des Jahresabschlusses und der Jahresrechnung 

der Gemeinde Veitshöchheim für das Haushaltsjahr 2023
1. �Der Jahresabschluss 2023 der Gemeinde Veitshöchheim mit folgen-

den Beträgen
Bilanz in Aktiva und Passiva� 102.740.209,37 €
Jahresgewinn laut Bilanz�  650.560,42 €
Jahresgewinn laut Ergebnisrechnung�  650.560,42 €
wird hiermit festgestellt.
Weiterhin wird beschlossen:
2. �Der Jahresgewinn 2023 der Gemeinde Veitshöchheim in Höhe von 

650.560,42 € wird der Ergebnisrücklage nach § 24 Abs. 2 KommHV-
Doppik zugeführt.

3. Der Rechenschaftsbericht 2023 wird zur Kenntnis genommen.
3. �Örtliche Rechnungsprüfung des Jahresabschlusses 2023 der 

Gemeinde Veitshöchheim und der Versorgungsbetriebe Veits-
höchheim

Der Gemeinderat nimmt die Niederschriften für die Gemeinde Veits-
höchheim und für den Eigenbetrieb „Versorgungsbetriebe Veitshöch-
heim“ der Gemeinde Veitshöchheim einschließlich der Prüfungsver-
merke der örtlichen Rechnungsprüfung 2023 und die Stellungnahmen 
der Verwaltung ohne Einwendungen zur Kenntnis.
Nach einem Dank an die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschus-
ses und der Verwaltung wird der Verwaltung nach Art. 102 Abs. 3 GO 
die Entlastung erteilt.
Die Rechnungsprüfer erhalten eine Aufwandsentschädigung nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Ge-
meindeverfassungsrechts.
Herr Erster Bürgermeister Götz war von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen, weil die Voraussetzungen des Art. 49 GO vorlagen. 
Die Beschlussfähigkeit blieb durch das Ausscheiden gewahrt. 
4. �Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse und der Lage-

berichte 2021 bis 2023 des Eigenbetriebs „Versorgungsbetriebe 
Veitshöchheim“

Der Gemeinderat nimmt den Bericht über die Prüfung der Jahres-
abschlüsse und der Lageberichte 2021 bis 2023 des Eigenbetriebs 
„Versorgungsbetriebe Veitshöchheim“ zur Kenntnis.

5. Caritas-Sozialstation St. Stephanus Jahresabschluss 2024
Der Gemeinderat nimmt den Jahresabschluss 2024 der Caritas-Sozial-
station St. Stephanus gGmbH zur Kenntnis.
Er nimmt weiterhin zustimmend zur Kenntnis, dass in der Gesellschaf-
terversammlung am 29.04.2025 die folgenden Beschlüsse gefasst 
wurden:
a) �Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 mit einer Bilanzsumme in Höhe 

von 1.214.782,86 € wird nebst Lagebericht festgestellt und bestätigt.
b) �Der Jahresüberschuss in Höhe von 127.578,99 € wird den Gewinn-

rücklagen zugeführt.
c) �Der Geschäftsführer, Herr Martin Klug, wird für das Geschäftsjahr 

2024 entlastet.
d) �Die Kanzlei Hemberger Prinz Siebenlist GmbH & Co. KG, Würzburg, 

wird als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 bestellt.
6. Neukalkulation der Entwässerungsgebühren: Nachkalkulation
Der Gemeinderat nimmt die Nachkalkulation für die Jahre 2021 bis 2025 
zur Kenntnis und genehmigt diese ohne Änderungen in der vorliegen-
den Fassung. Weiterhin wird beschlossen, dass die Überdeckung in 
Höhe von 64.766,52 € aus den Jahren 2021 bis 2025 in die Gebühren-
kalkulation eingerechnet wird.
7. �Neukalkulation der Entwässerungsgebühren: Vorauskalkulation 

und Festlegung des Kalkulationszeitraums
Der Gemeinderat nimmt die Vorauskalkulation für den Zeitraum 
01.10.2025 bis 30.09.2029 zur Kenntnis und genehmigt diese ohne 
Änderung in der vorliegenden Fassung.
Weiterhin wird beschlossen, dass der Kalkulationszeitraum auf 4 Jahre 
nach Art. 8 Abs. 6 Satz 1 BayKAG festgelegt wird.
Die Entwässerungsgebühren werden neu festgelegt auf:
Gebührenart:		  Bisherige Gebühr� Neue Gebühr
Grundgebühr:		       24,00 €� 24,00 €
Schmutzwassergebühr:	        1,65 €� 1,69 €
Niederschlagswassergebühr:	       0,23 €� 0,23 €
Die notwendige Gebührenerhöhung beträgt demnach 0,04 € für die 
Schmutzwassergebühr. Die Grundgebühr und die Niederschlagswas-
sergebühr kann unverändert beibehalten werden.
8. �Neukalkulation der Entwässerungsgebühren, hier: Beitrags-

kalkulation
Der Gemeinderat nimmt die Globalkalkulation der Herstellungsbeiträge 
zur Entwässerungseinrichtung zur Kenntnis und genehmigt diese ohne 
Änderung in der vorliegenden Fassung.
Der Herstellungsbeitrag beträgt pro m² Grundstücksfläche 4,87 €
Der Herstellungsbeitrag beträgt pro m² Geschossfläche 13,98 €
9. �Neukalkulation der Entwässerungsgebühren: Beitrags- und Ge-

bührensatzung (BGS-EWS) zur Entwässerungssatzung
Der Gemeinderat beschließt den von der Verwaltung vorgelegten Sat-
zungsentwurf zur Beitrags- und Gebührensatzung (BGS-EWS) zur 
Entwässerungssatzung (EWS) der Gemeinde Veitshöchheim vom 
15.09.2025. Der Satzungsentwurf, der als Anlage der Niederschrift bei-
gefügt wird, ist Bestandteil dieses Gemeinderatsbeschlusses.
10. Neufassung einer Stellplatzsatzung der Gemeinde Veitshöchheim
Der Gemeinderat beschließt, die Stellplatzsatzung vom 05.12.1994 
außer Kraft zu setzen. Die beiliegende Stellplatzsatzung mit Anlage 
1 wird beschlossen und tritt nach ihrer Bekanntmachung (nach dem 
01.10.2025) in Kraft. Die Stellplatzsatzung mit Anlage 1, die als Anlage 
der Niederschrift beigefügt wird, ist Bestandteils dieses Gemeinderats-
beschlusses.
11. Neufassung einer Spielplatzsatzung der Gemeinde Veitshöchheim
Der Gemeinderat beschließt, die Kinderspielplatzsatzung vom 
11.07.2022 außer Kraft zu setzen.
Die beiliegende Spielplatzsatzung wird beschlossen und tritt nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft (01.10.2025).
Die Spielplatzsatzung wird der Niederschrift beigefügt und ist Bestand-
teil dieses Gemeinderatsbeschlusses.
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12. Änderung der gemeindlichen Kostensatzung
Der Gemeinderat beschließt den vorliegenden Satzungsentwurf der 
Kostensatzung (KostenS) als Satzung. Der Satzungsentwurf, der als 
Anlage der Niederschrift beigefügt wird, ist Bestandteil dieses Beschlus-
ses. Sie tritt ab 01.01.2026 in Kraft. 
13. �Verbesserung der hygienischen Situation am Spielplatz Sand-

äcker – Installation einer Kindertoilette
Die Verwaltung wird beauftragt, am Spielplatz Sandäcker eine Oilette-
Kindertoilette mit Sichtschutz zu installieren.
Abstimmungsergebnis: Ja 19, Nein 1, Anwesend 20
14. Protokollgenehmigung
Die Niederschrift vom 19.08.2025 wird genehmigt.
Gemeinde Veitshöchheim� Veitshöchheim, 17.09.2025
Bekanntmachung
Nachstehend wird die Beitrags- und Gebührensatzung (BGS-EWS) 
vom 16. September 2025 zur Entwässerungssatzung der Gemeinde 
Veitshöchheim bekanntgemacht.

Beitrags- und Gebührensatzung (BGS-EWS) zur 
Entwässerungssatzung (EWS) der Gemeinde Veitshöchheim 

vom 16. September 2025
Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt 
die Gemeinde Veitshöchheim folgende Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung:

§ 1 Beitragserhebung
Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung 
der Entwässerungseinrichtung einen Beitrag.

§ 2 Beitragstatbestand
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder 
gewerblich nutzbare Grundstücke erhoben sowie für Grundstücke und 
befestigte Flächen, die keine entsprechende Nutzungsmöglichkeit auf-
weisen, auf denen aber tatsächlich Abwasser anfällt, wenn
1. �für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässe-

rungseinrichtung besteht
oder
2. �sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Entwässe-

rungseinrichtung tatsächlich angeschlossen sind.
§ 3 Entstehen der Beitragsschuld

(1) �Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbe-
standes. Ändern sich die für die Beitragsbemessung maßgeblichen 
Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht die – zusätzliche 
– Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme.

(2) �Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitrags-
tatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht die 
Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung.

§ 4 Beitragsschuldner
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitrags-
schuld Eigentümer des Grundstückes oder Erbbauberechtigter ist.

§ 5 Beitragsmaßstab
(1) �Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschoss-

fläche der vorhandenen Gebäude berechnet.
Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken 
von mindestens 2.500 m² Fläche (übergroße Grundstücke) in unbe-
planten Gebieten bei bebauten Grundstücken auf das 4-fache der 
beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch auf 2.500.
m², bei unbebauten Grundstücken auf 2.500 m² begrenzt. 

(2) �Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in 
allen Geschossen zu ermitteln. Keller werden mit der vollen Fläche 
herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit 
sie ausgebaut sind.
Dachgeschosse, die nur teilweise ausgebaut sind, werden nur mit 
der tatsächlich ausgebauten Geschossfläche berechnet. 
Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer 
Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwasserablei-
tung auslösen oder die nicht angeschlossen werden dürfen, werden 
nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, 
die tatsächlich an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. 
Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und 
soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen. 

(3) �Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung 
zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebauten Grundstücken wird als 
Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz ge-
bracht. Grundstücke, bei denen die zulässige oder für die Beitrags-
bemessung maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur 
gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als 
gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im Sinn des Satzes 1.

(4) �Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung 
der für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, soweit 

sich dadurch der Vorteil erhöht. Eine Beitragspflicht entsteht ins-
besondere,
– �im Falle der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen 

Flächen, soweit für diese bisher noch keine Beiträge geleistet 
wurden,

– �im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich 
geschaffenen Geschossflächen sowie im Falle des Abs. 1 Satz 
2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zusätzliche 
Grundstücksfläche,

– �im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Ge-
bäudes oder Gebäudeteils im Sinn des § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit 
infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die Bei-
tragsfreiheit entfallen.

(5) �Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Abs. 
3 festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird der Beitrag nach 
Abzug der nach Abs. 3 berücksichtigten Geschossflächen und den 
nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen neu berechnet. 
Dieser Betrag ist nachzuentrichten. Ergibt die Gegenüberstellung 
ein Weniger an Geschossflächen, so ist für die Berechnung des Er-
stattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem der 
ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde. 

§ 6 Beitragssatz
(1) Der Beitrag beträgt

a) pro m² Grundstücksfläche	   4,87 €
b) pro m² Geschossfläche	 	 13,98 €

(2) �Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet 
werden darf, wird der Grundstücksflächenbeitrag nicht erhoben. 
Fällt diese Beschränkung weg, wird der Grundstücksflächenbeitrag 
nach erhoben.

§ 7 Fälligkeit
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbeschei-
des fällig.

§ 7a Beitragsablösung
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst wer-
den. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe 
des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 8 Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse
(1) �Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Er-

neuerung, Veränderung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung 
der Grundstücksanschlüsse im Sinn des § 3 EWS ist mit Ausnahme 
des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund liegenden 
Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsäch-
lichen Höhe zu erstatten.

(2) �Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maß-
nahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstat-
tungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberech-
tigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) 
sind Gesamtschuldner. § 7 gilt entsprechend.

(3) �Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst wer-
den. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen 
Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung 
besteht nicht.

§ 9 Gebührenerhebung
Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrich-
tung hinsichtlich der Schmutzwasserbeseitigung Grundgebühren und 
Schmutzwassergebühren. Für die Benutzung der Entwässerungsein-
richtung hinsichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung werden Nie-
derschlagswassergebühren erhoben.

§ 9a Grundgebühr Schmutzwasserbeseitigung
(1) �Die Grundgebühr für die Benutzung der Einrichtung hinsichtlich der 

Schmutzwasserbeseitigung wird nach dem Dauerdurchfluss der 
verwendeten Wasserzähler berechnet.
Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend meh-
rere Hauptwasserzähler zur Ermittlung des abwassergebühren-
pflichtigen Frischwasserbezugs, so wird die Grundgebühr für jeden 
der Wasserzähler berechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut 
sind, wird der Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die 
mögliche Wasserentnahme messen zu können.

(2) �Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern 
mit Dauerdurchfluss
bis	 Q 3 4,0	 m³/h	   24,00 €/Jahr
bis	 Q 3 10	 m³/h	   30,00 €/Jahr
bis	 Q 3 16	 m³/h	   36,00 €/Jahr
über	 Q 3 16	 m³/h	 372,00 €/Jahr.

Sofern die Pflicht zur Entrichtung der Einleitungsgebühren nicht wäh-
rend des gesamten Jahres 	 besteht, ist pro angefangenem Monat ein 
Zwölftel der Grundgebühr nach Abs. 2 zu entrichten.
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§ 10 Schmutzwassergebühr

(1) �Die Schmutzwassergebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden 
Absätze nach der Menge der Abwässer berechnet, die der Entwäs-
serungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstücken zu-
geführt werden. Die Gebühr beträgt 1,69 € pro m³ Schmutzwasser.

(2) �Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserver-
sorgungseinrichtung und aus der Eigengewinnungsanlage zugeführ-
ten Wassermengen abzüglich der nachweislich auf dem Grundstück 
verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der 
Abzug nicht nach Abs. 4 ausgeschlossen ist. Die Wassermengen 
werden durch geeichten Wasserzähler ermittelt.  Sie sind von der 
Gemeinde zu schätzen, wenn
a) ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder
b) �der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermög-

licht wird, oder
c) �sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasser-

zähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt.
Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzähler 
erfasst, werden als dem Grundstück aus der Eigengewinnungsan-
lage zugeführte Wassermenge pauschal 15 m³/Jahr und Einwohner 
neben der tatsächlich aus der öffentlichen Wasserversorgung ab-
genommenen angesetzt, insgesamt aber nicht weniger als 35 m³/
Jahr und Einwohner. In begründeten Einzelfällen sind ergänzende 
höhere Schätzungen möglich. Es steht dem Gebührenpflichtigen 
frei, den Nachweis eines niedrigeren Wasserverbrauchs zu führen; 
Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) �Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wasser-
mengen obliegt dem Gebührenpflichtigen. Der Nachweis ist grund-
sätzlich durch geeichte und verplombte Wasserzähler zu führen, 
die der Gebührenpflichtige auf eigene Kosten zu installieren hat. 
Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Großviehhaltung gilt für jedes 
Stück Großvieh (Pferde und Rinder älter als ein Jahr) eine Wasser-
menge von 14 cbm jährlich als nachgewiesen. Maßgebend ist die 
im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. Der Nachweis der 
Viehzahl obliegt dem Gebührenpflichtigen; er kann durch Vorlage 
des Bescheids der Tierseuchenkasse erbracht werden.

(4) Vom Abzug nach Absatz 3 sind ausgeschlossen
a) �Wassermenge bis zu 6 cbm jährlich, sofern es sich um Wasser 

für laufend wiederkehrende Verwendungszwecke handelt; der 
Ausschluss gilt nicht für Wassermengen für nachgewiesenen 
Gartenwasserbezug,

b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser,
c) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser.

(5) �Im Fall des § 10 Abs. 2 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch inso-
weit begrenzt, als der Wasserverbrauch 35 m³ pro Einwohner, der 
mit Hauptwohnsitz auf dem heranzuziehenden Grundstück zum 
Stichtag 01.10. gemeldet ist, pro Jahr unterschreiten würde. In be-
gründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere betriebsbezogene 
Schätzungen möglich.

§ 10a Niederschlagswassergebühr
(1) �Maßgeblich für den Anteil des jeweiligen Grundstücks an der Nie-

derschlagswasserableitung in die Entwässerungseinrichtung ist die 
reduzierte Grundstücksfläche. Diese ergibt sich, wenn die Grund-
stücksfläche mit dem für das Grundstück geltenden Gebietabfluss-
beiwert multipliziert wird. Der Gebietsabflussbeiwert stellt den im 
entsprechenden Gebiet durchschnittlich vorhandenen Anteil der 
bebauten und befestigten Flächen an der Gesamtgrundstücksfläche 
dar. Aufgrund dieser Satzung wird vermutet, dass die so ermittelte 
Fläche der tatsächlich bebauten und befestigten Fläche entspricht, 
von der aus Niederschlagswasser in die Entwässerungseinrichtung 
eingeleitet wird oder abfließt.

(2) Der Gebietsabflussbeiwert beträgt für:
Zone I:	 0,25
Zone II:	 0,35
Zone III:	 0,50
Zone IV	 0,60
Zone V:	 0,80
Der für das jeweilige Grundstück maßgebliche Gebietsabflussbei-
wert ergibt sich aus den Eintragungen in der Gebietsabflussbeiwert-
karte zum Stand 27.07.2020, die Bestandteil dieser Satzung ist. 
Wird von einem Grundstück, das in einem Gebiet liegt, für das in der 
Gebietsabflussbeiwertkarte kein Gebietsabflussbeiwert festgesetzt 
ist, Niederschlagswasser in die Entwässerungseinrichtung eingelei-
tet, so wird der Gebührenberechnung die tatsächlich bebaute und 
befestigte Fläche zugrunde gelegt, von der aus Niederschlagswas-
ser eingeleitet wird oder abfließt.

(3) �Die Vermutung des Abs. 1 kann widerlegt werden, wenn nachgewie-
sen wird, dass die tatsächlich bebaute und befestigte Fläche, von 

der aus Niederschlagswasser in die Entwässerungseinrichtung ein-
geleitet wird oder abfließt, um mindestens 20 % oder um mindestens 
200 m² von der nach Abs. 1 ermittelten reduzierten Grundstücksflä-
che abweicht. Der Antrag des Gebührenschuldners, die Gebühren 
nach der tatsächlich bebauten und befestigten Fläche zu berechnen, 
ist bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist für den Gebührenbescheid 
zu stellen. Anträge, die nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist eingehen, 
werden ab dem Veranlagungszeitraum, in dem der Antrag eingeht, 
berücksichtigt. Der Nachweis ist dadurch zu führen, dass der Antrag-
steller anhand einer Planskizze die einzelnen Flächen, von denen 
aus Niederschlagswasser eingeleitet wird, genau bezeichnet und 
ihre Größe angibt.

(4) �Für die Entscheidung sind die tatsächlichen Verhältnisse am 01. 
Januar des Jahres, für das die Gebühr erhoben wird, oder, wenn die 
Gebührenpflicht erst im Laufe des Veranlagungszeitraums entsteht, 
die Verhältnisse zu Beginn der Gebührenpflicht maßgebend. Die 
tatsächlich bebaute und befestigte Grundstücksfläche bleibt auch 
für künftige Veranlagungszeiträume Gebührenmaßstab; bis sich die 
Grundstücksverhältnisse ändern. Änderungen der maßgeblichen 
Flächen hat der Gebührenschuldner unaufgefordert bekannt zu 
geben. Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr.

(5) �Ist auf einem an die Niederschlagsabwasserkanalisation ange-
schlossenen Grundstück eine Auffanganlage mit Notüberlauf (z. 
B. Zisterne) zur öffentlichen Entwässerungseinrichtung vorhanden, 
die ein Mindestfassungsvermögen von 4 cbm besitzt und Nieder-
schlagswasser auffängt, speichert und einer der Größe der Anlage 
entsprechenden häuslichen Anlage oder gärtnerischen Nutzung 
zuführt, wird eine pauschale Niederschlagswassergebühr aus 20 
vom Hundert der reduzierten Flächen gemäß Absatz 1 oder der 
tatsächlich abflusswirksamen Fläche gemäß den Absätzen 2 oder 
3 errechnet.

(6) �Eine Niederschlagswassergebühr wird nicht erhoben, soweit Nieder-
schlagswasser nach § 4 Abs. 5 EWS nicht eingeleitet wird.

(7) Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,23 € pro m² pro Jahr.
§ 11 Gebührenzuschläge

Für Abwässer i. S. d. § 10 dieser Satzung, deren Beseitigung ein-
schließlich der Klärschlammbeseitigung Kosten verursacht, die die 
durchschnittlichen Kosten der Beseitigung von Hausabwasser von 
mehr als 30 % übersteigen, wird ein Zuschlag bis zur Höhe des den 
Grenzwert übersteigenden Prozentsatzes des Kubikmeterpreises für 
die Schmutzwassergebühr erhoben.

§ 12 Entstehen der Gebührenschuld
(1) �Die Schmutzwassergebühr entsteht mit jeder Einleitung von 

Schmutzwasser in die Entwässerungsanlage.
(2) �Die Niederschlagswassergebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der 

auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses 
folgt. Der Tag wird im erstmals ergehenden Bescheid bestimmt. Im 
Übrigen entsteht die Niederschlagswassergebühr mit dem Beginn 
eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgebüh-
renschuld neu.

(3) �Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeit-
punkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. Der 
Tag wird im erstmals ergehenden Bescheid bestimmt. Im Übrigen 
entsteht die Grundgebühr mit dem Beginn eines jeden Tages in 
Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebührenschuld neu.

§ 13 Gebührenschuldner
(1) �Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebüh-

renschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung 
des Grundstücks dinglich berechtigt ist.

(2) �Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück 
befindlichen Betriebs.

(3) �Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner; dies gilt auch 
soweit Wohnungseigentümer gemeinsam haften.

(4) �Die Gebührenschuld gemäß §§ 9 ff ruht auf dem Grundstück bzw. 
dem Erbbaurecht als öffentliche Last (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 
Abs. 7 KAG).

§ 14 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung
(1) �Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und die 

Schmutzwassergebühr wird zusammen mit dem Wasserbezug 
jährlich abgerechnet. Die Niederschlagswassergebühr wird jähr-
lich abgerechnet. Die Grund-, die Schmutzwasser- und die Nieder-
schlagswassergebühr werden einen Monat nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides fällig.

(2) �Die Abrechnung erfolgt durch die Gemeinde oder die Energieversor-
gung Lohr / Karlstadt als Beauftragter der Gemeinde. Abrechnungs-
zeitraum ist zurzeit 1. Oktober bis 30. September für die Grund- und 
Schmutzwassergebühr. Für die Niederschlagswassergebühr ist der 
Abrechnungszeitraum das Kalenderjahr. 
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(3) �Auf die Gebührenschuld für die Grund- und Schmutzwasserge-

bühr sind monatlich Vorauszahlungen in Höhe eines Elftels der 
Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche Vor-
jahresabrechnung, so setzt die Energieversorgung Lohr / Karlstadt 
als Beauftragter der Gemeinde oder die Gemeinde die Höhe der 
Vorauszahlungen unter Schätzung der Jahresgesamtleistung fest.

(4) �Auf die Gebührenschuld der Niederschlagswassergebühr können 
zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Jahres Teilzahlungen 
in Höhe eines Viertels der Jahresgebühr geleistet werden, bzw. 
festgesetzt werden.

(5) �Bei Eigentumswechsel oder Wechsel des Zahlungspflichtigen erfolgt 
eine Zwischenabrechnung für den Zeitraum von der letzten Abrech-
nung bis zum Termin der Änderung, wenn diese vom Nutzungs-
berechtigten beantragt wird.

(6) �Bei Tierhaltung im Sinne des § 10 Abs. 3 Satz 3 ist zunächst die 
volle Einleitungsgebühr zu entrichten. Die Gemeinde ermittelt nach 
Vorlage der Jahresrechnung und des Antrages auf Freistellung von 
Frischwasserbezugsmengen wegen Großviehhaltung den Guts-
chriftsbetrag und erstattet diesen.

§ 15 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde 
für die Höhe der Abgabe maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu 
melden und über den Umfang dieser Veränderungen – auf Verlangen 
auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu erteilen.

§ 16 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01. Oktober 2025 in Kraft. 
(2) �Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung (BGS-EWS) zur 

Entwässerungssatzung (EWS) der Gemeinde Veitshöchheim vom 
13.09.2017 sowie die Erste, Zweite und Dritte Änderungssatzung 
zur BGS-EWS vom 13.09.2017 außer Kraft.

� Veitshöchheim, den 17. September 2025
� Jürgen Götz, 1. Bürgermeister

Aus dem Rathaus

Umwelt und Klima
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Kultur und Veranstaltungen

kulturherbst 2025 IM LANDKREIS WÜRZBURG
Veranstaltungen in Veitshöchheim
Ausstellungen
26.09. bis 02.10. | 06.10. bis 17.10. | 15:30 bis 19:00 Uhr
EMOTIONEN IN FARBEN
Berufsförderungswerk Würzburg, Helen-Keller-Straße 5, Veits-
höchheim
26.09. bis 02.10. | 06.10. bis 17.10. | 15:30 bis 19:00 Uhr
Petra Söder: DIALOG MIT DEM ZUFALL – FARBE IM FLUSS
Berufsförderungswerk Würzburg, Helen-Keller Straße 5, Veits-
höchheim (barrierefreier Zugang)
10.10. bis 12.10. | 14.10. bis 19.10. | 14:00 bis 18:00 Uhr
11.10. | 14:00 bis 21:00 Uhr VERNISSAGE
Elisabeth Maseizik: VIELFALT
Würzburger Straße 1, Eingang Obere Maingasse, Veitshöchheim
11./12.10. | 13:00 bis 18:00 Uhr
Ursula Peterson: MAGIE DES GLASES.
Galerie GlasTraum Schillerstraße 11, Veitshöchheim
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Führungen
27.09. | 04.10. | 11.10. | 11:00 bis 12:00 Uhr Kosten: 8 Euro*
SOMMERFREUDEN DES FÜRSTBISCHOFS:
FÜHRUNG DURCH DEN HOFGARTEN
Hofgarten Veitshöchheim, Echterstraße 10
Treffpunkt: Fasanentor, Veitshöchheim (barrierefreier Zugang)
04.10. | 14:00 bis 16:30 Uhr Kosten: 23 Euro*
WEINGESCHICHTEN VON VEITSHÖCHHEIM
Tourist-Information, Mainlände 1, Veitshöchheim
*Vier Weine, Wasser und Brot enthalten. Anmeldung bis 01.10.2025 
erforderlich bei der Tourist-Information, Tel. 0931 78090025, E-Mail: 
touristik@veitshoechheim.de
27.09. | 15:00 bis 16:00 Uhr Kosten: 6 Euro*
SCHAUPLATZ DORF:
FÜHRUNG IM JÜDISCHEN KULTURMUSEUM
Jüdisches Kulturmuseum und Synagoge Veitshöchheim,
Foyer, Thüngersheimer Straße 17, Veitshöchheim
*Kosten ermäßigt: 5 Euro
Kunsthandwerk
27.09. | 14:00 bis 17:00 Uhr, 28.09. | 11:00 bis 17:00 Uhr
Utta Will: KERAMIK – NICHT NUR FÜR DEN GARTEN
Am Speckert 14, 97209 Veitshöchheim
27.09. | 14:00 bis 17:00 Uhr, 28.09. | 11:00 bis 17:00 Uhr
Barbara Grimm: KUNST IM GARTEN
Wo: Hofellernstraße 28, 97209 Veitshöchheim, (barrierefreier Zugang)
Lesungen
28.09. | 19:00 Uhr Eintritt: 9 Euro
GESTERN WAR HEUTE NOCH MORGEN!
EINE ZEITREISE MIT JOHANNES JUNG UND RAINER GREUBEL
Literatur-Hotel am Main, Untere Maingasse 35, Veitshöchheim
Tickets: https://pretix.eu/hotelammain/lesung/

Vortrag
02.10. | 19:00 Uhr Eintritt: 8 Euro*
Hans Steidle: DER KURZE FRÜHLING DER FREIHEIT:
500 JAHRE REVOLUTION DES GEMEINEN MANNES
Bücherei im Bahnhof, Bahnhofstraße 11, Veitshöchheim (barriere-
freier Zugang)
*Eintritt ermäßigt: 6 Euro

Büchereinachrichten

Liebe Leserinnen und Leser, News gibt es 
bei uns diesmal sozusagen in doppelter Hin-
sicht. Zunächst möchten wir auf unsere dies-
jährige Kulturherbst-Kinderveranstaltung 
aufmerksam machen. Die präsentiert einen 
alten Bekannten mit neuem Stück. Nach 
zwei Jahre Pause wird uns wieder einmal Ali 

Büttner mit seinem Korbtheater besuchen. In »Der kleine Drache 
zieht aus« geht es um die Sehnsucht nach dem Erwachsenwerden und 
die Neugier auf das Unbekannte. Kleine schlechte Kombination, wie wir 
finden: Der kleine Drache Frederick lebt mit seinen Eltern in einem 
Vulkan. Wie jeder ordentliche Drache. Doch Frederick findet es dort zu 
heiß, zu eng und zu langweilig. Er will viel lieber hinaus in die weite Welt 
und Abenteuer erleben. An seinem Geburtstag wird sein Wunsch Wirk-
lichkeit: Er darf ganz alleine einen Ausflug zum Haus am Fuß des Vul-
kanbergs machen und darin übernachten. Voller Vorfreude packt der 
kleine Drache seine sieben Sachen und zieht los … 

Wann / Was / Wer / Wo

So, 27. Sep.
09:00 - 14:00	 Gemeindlicher Informationsgang 2025				    Parkplatz Mainfrankensäle
14:00 - 17:00	 Keramik – nicht nur für den Garten, Utta Will				    Am Speckert 14
14:00 - 17:00	 Kunst im Garten, Barbara Grimm				    Hofellernstraße 28
14:00 - 19:00	 Sportschützen Veitshöchheim: „Tag der offenen Schützentür“			  Schützenhaus (Thüngersheimer Str. 54)
15:00 - 16:00	 Öffentliche Führung: Schauplatz Dorf				    Jüdisches Kulturmuseum (Thüngersheimer Str. 17)
16:00 - 18:00	 Weingenuss im ZweiUferLand Weinprobe Classic				    Vinothek Romy in der Wiener Botschaft (Herrnstr. 19)
19:00	 »ABGESAGT« Tanz-Sport-Garde Veitshöchheim e.V.: 4. DanceNight 3.0	 Mainfrankensäle
26.09. bis 02.10. | 06.10. bis 17.10.
15:30 - 19:00	 Ausstellung von Alexander Lehmann „Emotionen in Farben“				   Berufsförderungswerk Helen-Keller-Straße 5
15:30 - 19:00	 Ausstellung von Petra Söder „Dialog mit dem Zufall – Farbe im Fluss“		  Berufsförderungswerk Helen-Keller-Straße 5
So, 28. Sep.	
11:30 - 16:00	 Veitshöchheimer Bremsermarkt „Letzte Fuhre“				    Rathausinnenhof (Erwin-Vornberger-Platz)
11:00 - 17:00	 Keramik – nicht nur für den Garten, Utta Will				    Am Speckert 14
11:00 - 17:00	 Kunst im Garten, Barbara Grimm 				    Hofellernstraße 28
19:00	 Literatur-Hotel am Main: „Gestern war heute noch morgen!“ – 	  
	 Eine Zeitreise mit Johannes Jung und Rainer Greubel				    Hotel am Main (Untere Maingasse 35)
Di, 30. Sep.	
18:00	 Sitzung des Hauptausschusses				    Rathaus (Sitzungssaal)
Mi, 01. Okt.	
10:00 - 12:00	 Einkaufsfahrt für Senioren				    (Abholung nach Anmeldung)
Do, 02. Okt.	
09:00 - 13:00	 Grüner Markt + Fairkauf				    Dreschplatz an der Mainlände
14:30	 Evang.-Luth. Kirchengemeinde: Seniorenkreis				    Christuskirche
19:00	 Vortrag - Hans Steidle „Der kurze Frühling der Freiheit. 	  
	 Die Revolution des gemeinen Mannes in Franken 1525“				    Bücherei im Bahnhof
Fr, 03. Okt.	
10:00 - 18:00	 Bündnis 90/Die Grünen Ortsverband: „Nimm´s mit“ - Tag				    In ganz Veitshöchheim
16:00 - 17:30	 Naturfreunde: Musikalischer Saisonausklang mit „ZWEIPUNKTNULL“, 	  
	 Thema: Frieden und Liebe				    Naturfreundehaus
Sa, 04. Okt.	
14:00	 Öffentliche Führung: Weingeschichten von Veitshöchheim				    Tourist-Information Veitshöchheim
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Das bunte, amüsante und zugleich lehrreiche Puppentheaterstück für 
Kinder ab 3 Jahren wird am Freitag, 17. Oktober 2025, um 15 Uhr 
bei uns im Lesecafé zur Aufführung gebracht (Dauer ca. 45 Minuten). 
Erwachsene sind für 8 €, Kinder für 10 € dabei.

Und jetzt kommt die doppelte Hinsicht: 
Wenn Sie über diese und andere Veran-
staltungen, Schließzeiten sowie andere 
nützliche oder spannende Angelegenhei-
ten künftig direkt informiert werden wol-
len, können Sie ab sofort unseren 

neuen Newsletter abonnieren. Das »Bahnhofsgeflüster« erhalten Sie 
automatisch, wenn Sie in Ihrem Konto in den Einstellungen bei Mailbe-
nachrichtigungen den Haken vor »Newsletter« setzen. Alternativ kön-
nen Sie an der Theke Bescheid geben, eine Mail schreiben oder uns 
anderweitig kontaktieren. In der Vergangenheit wurden wir des Öfteren 
(nicht zuletzt von den nicht in Veitshöchheim wohnhaften Teilen der 
Kundschaft) gefragt, ob wir breiter benachrichtigen könnten. Et voilà – 
schließlich soll bei uns jeder Leser König und jede Leserin Kaiserin sein 
(oder natürlich anders herum J). (Bilder: Ali Büttner, Pixabay / MIH83)
� Herzliche Grüße, Astrida Wallat mit Team
Unsere Öffnungszeiten:
Dienstag		  10:00 bis 18:00
Mittwoch 		 10:00 bis 18:00
Donnerstag	 10:00 bis 19:00
Freitag		  10:00 bis 18:00
Samstag		  10:00 bis 13:00
Telefon 0931 980 08 25
Immer erreichbar ist unser E-Book-Portal emu.overdrive.com und 
unsere Homepage www.bib.veitshoechheim.de

Mitteilungen für  
unsere Senioren

Einkaufsfahrt 	
mit dem Gemeindebus
jeden Mittwoch von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Am Mittwoch, 01. Oktober, holt unser ehrenamtlicher Fahrer Herr Gerd 
Meister, Seniorinnen und Senioren mit dem Gemeindebus an der Haus-
türe ab und fährt sie zu Veitshöchheimer Einkaufszentren. Zu Rewe, 
dann bitte um 10.00 Uhr an der Straße warten, zu den anderen Ein-
kaufszentren um 10.30 Uhr. Anmeldung im Rathaus bis Dienstag, 30. 
September, bis 12.00 Uhr unter Telefon 9802721.

Mittwochs von 16 bis 18 Uhr helfen Digital-Lotsen Se-
niorinnen und Senioren beim Umgang mit modernen 
Medien wie Smartphone oder Tablet in der Bücherei 
im Bahnhof.

Senioren fit machen fürs Internet
Vierwöchiger Kurs mit Leihtablets in Veitshöchheim
Unter dem Motto „Digital mobil in Stadt und Landkreis Würzburg“ wird 
vom Verein „Internet von Senioren für Senioren e. V.“ wieder ein vierwö-
chiger Anfänger-Kurs mit internetfähigen Android-Leihtablets für ältere 
Menschen angeboten.
Seit mehr als 20 Jahren erhalten ältere Hilfen und praktische Unter-
stützung zu Fragen rund um Computer, Tablet, Smartphone und die 
Nutzung des Internets durch die Digital- Lotsen des Vereins. In kleinen 
Lerneinheiten und mit viel Gelegenheit zu Übungen werden die Älteren 
langsam und mit viel Geduld über so manche Hemmschwelle geführt. 
Der Kurs hat maximal zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ist 
für Anfänger gedacht.
Am Kursende werden die Seniorinnen und Senioren E-Mails schreiben, 
mit ihren Kindern und Enkeln über das Internet chatten und unter ande-
rem online eine Zugverbindung herausfinden können.
Im Android-Kurs geht es unter anderem um:
– Schaltflächen auf der Tablet-Oberfläche
– Anmeldung im WLAN
– Erstellen eines Google-Kontos und einer E-Mail-Adresse bei Gmail
– E-Mails schreiben und versenden
– Browser „Chrome“ kennenlernen und gezielte Suche im Internet
– Fahrplansuche im Browser und in der Bahn-App
– Apps im Playstore finden
– kostenlose Bilder herunterladen
– Verwendung der Kamera-Funktion
– Bilder bearbeiten und in einer E-Mail versenden

Jugendarbeit
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– Kontakte bearbeiten und hinzufügen
– Verwendung des QR-Code-Scanners
– Messenger-Dienste
– Datenschutz und Sicherheit
Kurstermine für Höchberg
14. Oktober bis 6. November 2025
jeweils Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 10:30 – 12:00 Uhr
Lesecafé der Bibliothek Höchberg, Martin-Wilhelm-Straße 2, 97204 
Höchberg
Kurstermine für Veitshöchheim
14. Oktober bis 6. November 2025
jeweils Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 10:15 – 11:45 Uhr 
Bücherei im Bahnhof, Bahnhofstr. 11, 97209 Veitshöchheim
Die Gebühr für den vierwöchigen Kurs beträgt 95 €.
Anmeldungen für den Kurs senden Sie bitte
per Post an Stephan Debes, Falkenstraße 11, 97299 Zell am Main, per 
Fax an 0931 464485 per E-Mail an debes@t-online.de Telefonische 
Auskunft: 0931 461148
Weitere Informationen zum Internetcafé und dem Verein „Internet von 
Senioren für Senio- ren e. V.“ gibt es unter https://i4s.de/

Tourist-Information
Tourist-Information in den Mainfrankensälen
Weinorte in Franken, ein Büchlein für Weinfreunde, die immer noch et-
was Neues erfahren möchten. Zum Schenken oder zum Eigengebrauch 
nach dem Motto „Entdecken – Entspannen – Entkorken“.
„Sommerfreuden des Fürstbischofs“
Geschichte und Geschichten zum Hofgarten
Termine: samstags, 11:00 Uhr (bis 11.10.2025) 
Dauer: ca. 1 Stunde | Kosten: 8 € p. P.; erm. 7 € p. P.
Treffpunkt: Fasanentor, Obere Maingasse/Würzburger Straße 
Weingeschichten von Veitshöchheim 
Erfahren Sie Interessantes und Unterhaltsames zu Dorf, Wein, Fast-
nacht und Bocksbeutelkunst bei dieser besonderen Ortsführung mit 
Weinverkostung (4 Stationen).
Termin: Sa., 4. Oktober, 14:00 Uhr | Kosten: 23 € pro Person (inkl. 4 
Proben Wein)
Dauer: 2,5 Stunden, Treffpunkt: Tourist-Information 
Anmeldung erforderlich bis 1. Oktober 2025: 0931 – 780900-25
Fastnachts-Tour 
Faschings-Urgestein Rudi Hepf plaudert aus dem Nähkästchen und 
zeigt Fans die Fastnachts-Hochburg Veitshöchheim, einschließlich der 
Ausstellung „Die Welt von Fastnacht in Franken“ in den Mainfranken-
sälen und anderer „kultischer“ Orte.
Termin: Sa., 11. Oktober, 14 Uhr
Dauer: ca. 1,5 Stunden | Kosten: 10 € p. P.
Treffpunkt: Tourist-Information
Für die obigen Führungen gilt: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Tickets 
gibt es in der Tourist-Information oder online unter www.tourismus-veits-
hoechheim.de, Bereich Erlebnisse.
Ticketservice
Über unsere Vorverkaufssysteme (reservix/AD-Ticket, eventim und ok-
ticket) können wir Ihnen Tickets für vielfältige Veranstaltungen anbieten, 
nicht nur für Kultur- und Sportereignisse in der Umgebung, sondern 
auch für überregionale Events. Nutzen Sie unseren komfortablen 
Ticketservice - ohne Parkgebühren und Versandkosten! Ticket Hotline: 
0931-78090025. 
Veranstaltungen in den Mainfrankensälen, für die Sie bei uns Eintritts-
karten erhalten:
25.10.2025: Abba on Stage - The Tribute Show (20 Uhr)
31.10.2025: Daphne de Luxe - „Bei aller Liebe...“ (20 Uhr)
07.12.2025: Frank-Markus Barwasser alias Erwin Pelzig – „Wer wir 
werden“ - ausverkauft
14.12.2025: Florian Schröder „Der satirische Jahresrückblick“ (19 Uhr)
15.03.2026: Wolfgang Krebs „Bayern liebt DICH“ (18 Uhr)
20.03.2026: Musical Starlights - Best of Musicals (19:30 Uhr)
02.05.2026: Melody & Freunde – Benfiz-Schlagernacht (18 Uhr)
09.05.2026: Hagen Rether - Liebe (20 Uhr)
18.11.2026: �Frank-Markus Barwasser alias Erwin Pelzig – „Wer wir 

werden“ (20 Uhr)
21.11.2026: Santa Maria – das Musical (19:30 Uhr)
TIPP der Woche (regional):
30.05.2026: Golden Ace, Die Magier - Bühnenshow (Würzburg, CCW)

Unser Service für Sie: Informationsmaterial zu Freizeit- und Ausflugs-
möglichkeiten; Rad- und Wanderkarten; Unterkünfte für Ihre Gäste; 
Vermittlung von Garten- und Ortsführungen; Onlinebuchung Grillplatz 
und Lastenfahrrad (über unsere Homepage „Erlebnisse“), Verkauf von 
regionalen Produkten, besonderen Weineditionen, Büchern, Souvenirs 
und Geschenkartikeln…. 
Tourist-Information Veitshöchheim
Mainlände 1, 97209 Veitshöchheim, Tel. 0931 – 780 900-25
Mail: touristik@veitshoechheim.de
www.tourismus-veitshoechheim.de
Facebook: Veitshöchheim.Tourismus
Instagram: veitshoechheim.tourismus
Unsere Öffnungszeiten (Mai – Oktober): 
Montag bis Freitag: 10:00 – 18:00 Uhr| Samstag:	 0:00 – 14:00 Uhr
Unsere Tourist-Information bleibt am 3. Oktober geschlossen.

Behördliche Mitteilungen

Die Vereinssatzung richtig gemacht: Was ist möglich, was ist nö-
tig? – Weiterbildungsreihe „Fit fürs Ehrenamt“
Die Satzung ist die wichtigste Arbeitsgrundlage eines Vereins. Sie ist 
aber kein starres Instrument, sondern kann an veränderte Gegeben-
heiten angepasst werden, um die Handlungsfähigkeit des Vereins zu 
erhalten und zu fördern.  Welche rechtlichen Kernelemente eine Ver-
einssatzung enthalten muss und welche Details angepasst werden 
können, erfahren Ehrenamtliche bei einem kostenlosen Seminar, das 
die Servicestelle Ehrenamt des Landkreises Würzburg im Rahmen der 
Programmreihe „Fit fürs Ehrenamt“ anbietet.
Kostenloses Seminar „Vereinssatzung: Was ist möglich, was ist 
nötig?“
Im Seminar „Vereinssatzung: Was ist möglich, was ist nötig?“ am Diens-
tag, den 7. Oktober 2025, von 18 bis 20:30 Uhr gibt der auf Vereinsrecht 
spezialisierte Rechtsanwalt Richard Didyk einen umfassenden Einblick 

http://www.tourismus-veitshoechheim.de
http://www.tourismus-veitshoechheim.de
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in die Welt der Vereinssatzungen. Anschauliche Beispiele verdeutlichen 
rechtliche Vorgaben und sinnvolle Ergänzungen für den Vereinsall-
tag. Dazu zählt auch die rechtssichere Einberufung von Mitgliederver-
sammlungen online und in hybrider Form. Teilnehmende erhalten die 
Gelegenheit für Rückfragen und eine anschauliche Checkliste für die 
praktische Umsetzung im eigenen Verein. Das Seminar ist für ehren-
amtlich tätige Personen aus dem Landkreis Würzburg kostenfrei. Sie 
findet im Sitzungssaal II am Landratsamt Würzburg (Zeppelinstraße 
15, 97074 Würzburg) statt. Die Anmeldung ist ab sofort möglich und 
erfolgt online unter www.landkreis-wuerzburg.de/weiterbildung im Be-
reich „Fit für’s Ehrenamt“. Die Servicestelle Ehrenamt wird als Zent-
rum für lokales Freiwilligenmanagement (ZflFM) durch das Bayerische 
Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales und das Bayerische 
Staatsministerium für Digitales gefördert. Die Angebote der Service-
stelle Ehrenamt und weitere kostenfreie Weiterbildungsangebote sind 
unter www.landkreis-wuerzburg.de/ehrenamt zu finden.
Messie-Syndrom verstehen, unterstützen und handeln – Infonach-
mittag für Betroffene, Angehörige und Fachkräfte am 10. November 
2025 
Wenn Menschen ihre Wohnung kaum noch betreten können, weil sich 
Dinge stapeln, geht es nicht nur um Unordnung. Hinter dem soge-
nannten Messie-Syndrom stehen meist tieferliegende psychische Be-
lastungen, die für Betroffene und ihr Umfeld schwer auszuhalten sind. 
Wie man Hintergründe besser verstehen, Betroffene unterstützen und 
gemeinsam Lösungen finden kann, ist Thema eines Infonachmittags 
des Gesundheitsamtes für Stadt und Landkreis Würzburg.
Am Montag, 10. November 2025, lädt das Gesundheitsamt von 15 
bis 18:30 Uhr in den Sitzungssaal 2 im Haus 2 des Landratsamtes 
Würzburg (Zeppelinstraße 15, 97074 Würzburg) ein.
Auf dem Programm stehen:
· �ein Fachvortrag von Wedigo von Wedel (H-Team e.V. München), 

der über Ausprägungen und Auswirkungen des Messie-Syndroms, 
mögliche Ursachen sowie konkrete Ansätze für den Umgang mit Be-
troffenen spricht.

· �ein Kurz-Impuls des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. 
(SKF) zum Thema rechtliche Betreuung.

· �der anschließende Austausch mit Gelegenheit für Fragen und Ge-
spräche.

Die Veranstaltung richtet sich an Betroffene, Angehörige, Bezugsper-
sonen, Fachkräfte sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger. Der 
Eintritt ist frei, der Saal ist barrierefrei zugänglich. Eine Anmeldung ist 
erforderlich unter Telefon 0931 8003-5950 oder per E-Mail an psycho-
soziale-beratung@lra-wue.bayern.de (bitte Name, E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer angeben).
Die Veranstaltung ist Teil der bundesweiten Aktionswoche „Seelische 
Gesundheit“, die 2025 unter dem Motto „Lass Zuversicht wachsen – 
Psychisch stark in die Zukunft“ steht und vom Bundesministerium für 
Gesundheit, Pflege und Prävention unterstützt wird. Informationen zum 
Aktionsbündnis Seelische Gesundheit sind hier zu finden: https://www.
seelischegesundheit.net/aktionen/aktionswoche.
Information der unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt 
Würzburg
Der Landkreis Würzburg ist als Eigentümer von Grundstücksflächen 
im und um das Naturschutzgebiet Blaugrashalden (am Rabensberg 
und Talberg entlang der B27) verpflichtet, den wild hochgewachse-
nen Aufwuchs von Unterlagsreben mit Wurzeln und ggf. vorhandenen 
Stockausschlägen (Drieschen) zu entfernen, damit sich insbesondere 
Krankheiten und Schädlinge, wie die Reblaus, nicht weiter ungehindert 
ausbreiten können. 
Da sich die Stockausschläge der Reben teilweise in dichten Hecken- 
bzw. Gehölzen befinden, wird es für eine vollständige Entfernung der 
Reben mit Wurzeln in Teilen erforderlich sein, auch diese Gehölze 
zurückzuschneiden oder ggf. zu roden. Das anfallende Schnittgut wird 
anschließend vor Ort verbrannt. Die Maßnahme soll voraussichtlich im 
Oktober 2025 durchgeführt werden. Für Rückfragen steht Ihnen die 
untere Naturschutzbehörde gerne zur Verfügung. 
(Ansprechpartner: Herr Fuchs; E-Mail: a.fuchs@lra-wue.bayern.de; 
Tel.: 0931 8003 5458)

Standesamtliche Nachrichten
Wir weisen darauf hin, dass diese Daten auch über unsere Webseite www.veitshoech-
heim.de sowie unter www.henn-bauer.de eingesehen werden können.

STERBEFÄLLE
11.09.2025	 Maria Römmert (88 Jahre)
UNSERE JUBILARE
Wir gratulieren herzlich:
29.09.2025	 Anita Rauscher zum 75. Geburtstag
30.09.2025	 Inge Stein zum 80. Geburtstag

01.10.2025	 Mehmet Bytyqi zum 75. Geburtstag
01.10.2025	 Josef Koller zum 85. Geburtstag
01.10.2025	 Uwe Uelzen zum 85. Geburtstag
01.10.2025	 Roswitha und Willi Feder zur eisernen Hochzeit
02.10.2025	 Irene Weis zum 85. Geburtstag

Wir wünschen den Jubilaren vor allen Dingen Gesundheit, Glück  
und Zufriedenheit sowie einen schönen Verlauf Ihres Festtages.

Bereitschaftsdienste

ÄRZTE
In Urlaub:
Praxis Dr. med. Christiane Schmidt� 29.09. - 10.10.2025
Vertretung:
Dr. med. Berens, Kaiserstr. 33, 97070 Würzburg, Tel. 0931/46790670
Apotheken
Täglicher Wechsel der Notdienstbereitschaft - jeweils ab 8.30 Uhr
– �27.9.2025: Glocken-Apotheke 

Kaiserstr. 13, Würzburg, Tel: +49 931 50166
– �28.9.2025: Stern-Apotheke 

Brücknerstr. 9 a, Würzburg, Tel: +49 931 21970
– �29.9.2025: Brunnen-Apotheke 

August-Bebel-Str. 55-59, Waldbüttelbrunn, Tel: +49 931 3043020
– �30.9.2025: City-Apotheke 

Haugerpfarrgasse 1, Würzburg, Tel: +49 931 17333
– �1.10.2025: Engel-Apotheke 

Marktplatz 36, 97070 Würzburg, Tel: +49 931 321340
– �2.10.2025: Adalbero-Apotheke 

Neubergstr. 2, 97072 Würzburg, Tel: +49 931 72624
– �3.10.2025: Stern-Apotheke 

Brücknerstr. 9 a, 97080 Würzburg, Tel: +49 931 21970
– �4.10.2025: Luitpold-Apotheke 

Rottendorfer Str. 4, 97072 Würzburg, Tel: +49 931 50027
– �5.10.2025: Nikolaus Apotheke	  

Oberdürrbacher Str. 2, 97209 Veitshöchheim, Tel: +49 931 92133
– �6.10.2025: Falken-Apotheke 

Kirchstr. 30, 97209 Veitshöchheim, Tel: +49 931 91540

Kirchliche Nachrichten

Verwaltungssitz: St. Vitus, Herrnstr. 1, 97209 Veitshöchheim
Tel. 0931 / 9 21 50 – Fax 0931 / 99 123 45 
st-vitus.veitshoechheim@bistum-wuerzburg.de
Montag bis Freitag, von 9.00–11.30 Uhr
Mittwoch und Donnerstag, von 14.30–16.00 Uhr
Kontaktbüro: Kuratie Heiligste Dreifaltigkeit, Sudetenstr. 1a, 97209 
Veitshöchheim, Tel. 0931 / 9 17 88, 
Öffnungszeiten: Mittwoch, von 17.00–18.00 Uhr
Seelsorgeteam: Pfarrer Christian Nowak, Pastoralreferentin Lisa Fischer
Gemeindereferentin Martina Zentgraf, Pfarrer i. R. Josef Kraft
Bankverbindungen: Pfarramtskonto St. Vitus
VR-Bank, IBAN DE15 7909 0000 0005 7083 03
Pfarramtskonto Kuratie
VR-Bank, IBAN DE93 7909 0000 0207 1309 88
www.veitshoechheim-kirchen.de · www.pg-duerrbachtal.de
GOTTESDIENSTORDNUNG vom 27.09.2025 bis 05.10.2025 

Samstag, 27.09. - Hl. Vinzenz von Paul
SV	 13:00	 Trauung 
OD	 18:00	 Taizé-Gottesdienst mit Kommunionspendung 

http://www.landkreis-wuerzburg.de/weiterbildung
http://www.landkreis-wuerzburg.de/ehrenamt
mailto:psychosoziale-beratung@lra-wue.bayern.de
mailto:psychosoziale-beratung@lra-wue.bayern.de
https://www.seelischegesundheit.net/aktionen/aktionswoche
https://www.seelischegesundheit.net/aktionen/aktionswoche
mailto:a.fuchs@lra-wue.bayern.de
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Sonntag, 28.09. - 26. Sonntag im Jahreskreis - Caritas -

SV	 9:00	� Messfeier Agnes und Walter Kohlert u. verst. An-
geh.[L] / Ingrid Schultheis

SH	 10:00	 Wort-Gottes-Feier
KU	 10:30	� Messfeier Maria-Luise Lipp[L] / Ingeborg Vogel 

zum 6. JT / Rudolf Lober
DA	 10:30	 Messfeier 
KU	 11:30	 Taufe von Felix Paul Danino

Dienstag, 30.09. - Hl. Hieronymus
SV	 9:00	 Messfeier 
UD	 17:00	 Rosenkranz 
UD	 17:30	 Messfeier

Mittwoch, 01.10. - Hl. Theresia vom Kinde Jesu
KU	 17:30	 Oktoberrosenkranz 
KU	 18:00	� Messfeier - Feierliche Eröffnung des Rosenkranz-

monats † Eltern und Geschwister Görlich[L]
Donnerstag, 02.10. - Heilige Schutzengel

SH	 10:00	 Messfeier
Freitag, 03.10. - Freitag der 26. Woche im Jahreskreis

KU	 17:00	 Zur Mitte kommen - euch. Anbetung
UD	 17:30	 Eucharistische Anbetung, Beichtgelegenheit 
UD	 18:30	 Messfeier

Samstag, 04.10. - Hl. Franz von Assisi
DA	 17:00	 Sühnenacht 
SV	 18:00	� Vorabendmessfeier zu Erntedank mit Segnung 

der Erntegaben, Fam. Winter[L] / Prof. Dr. Georg 
Steer / Hans Ruffershöfer

Sonntag, 05.10. - 27. Sonntag im Jahreskreis
SH	 10:00	 Wort-Gottes-Feier
KU	 10:30	� Familiengottesdienst zu Erntedank mit Segnung 

der Erntegaben für verstorbene Eltern / Dr. Hans-
Jörg Mayer

OD	 10:30	� Messfeier - Erntedank mit Segnung der Erntegaben 
- Halle (Knorrhalla)

DA	 10:30	 Messfeier mit Segnung der Erntegaben 
UD	 18:00	 Wort-Gottes-Feier

Beichtgelegenheit oder Seelsorgsgespräch mit einem Priester, jeden 
Freitag von 17.00–18.00 Uhr in der Kuratie. Für Krankensalbungen 
oder in Notfällen, bei denen ein Priester gewünscht wird, rufen Sie bitte 
jederzeit im Pfarrhaus Veitshöchheim, Herrnstr. 1 an: Tel. 0931 / 9 21 50
TERMINE UND VORSCHAU
Schließzeit
Das Kontaktbüro der Kuratie ist am Mittwoch, 17.09. / 24.09. / 
01.10.2025 geschlossen. Ebenso ist an diesen Tagen der Verwaltungs-
sitz in der Herrnstr. 1 nur am Vormittag von 9:00 - 11:30 Uhr geöffnet.
Von 06.10. - 10.10.2025 sind alle Büros geschlossen.
60 Jahre Heilig Geist Dürrbachau - eine Ära geht zu Ende
Einladung zur Messfeier - im Rahmen der Verabschiedung von Heilig 
Geist (Dürrbachau) zum Jahresende.
Samstag, 11.10.2025 um 18:00 Uhr in der Dürrbachau
Es spielt die „Bänd“ anlässlich Ihres 30-jährigen Bestehens. Im An-
schluss laden wir Sie zur Begegnung in den Pfarrsaal ein. 
Gedenkfeier für Sternenkinder
Sonntag, 12.10.2025 um 16:00 Uhr Kuratie Heiligste Dreifaltigkeit
Alle Menschen, die um ein Kind trauern, sind herzlich eingeladen zu 
dieser Gedenkeier mit anschließender Möglichkeit der Begegnung. Es 
gibt Raum für Sterne, Musik, Gedenken und Gedanken.
Ab 12.10.2025 im kleinen Pfarrheim in der Kuratie: „Gib der Hoff-
nung eine Chance!
Glaubensgespräche über die Hoffnung“ 
Im Rahmen des Heiligen Jahres 2025 beginnt am 12.10.2025 eine 
kurze Gesprächsreihe im kleinen Pfarrheim der Kuratiekirche. An den 
Sonntagen, 12.10./19.10./26.10.2025, jeweils von 17 bis 18 Uhr, sind 
alle herzlich eingeladen, ins kleine Pfarrheim zu kommen und sich mit 
anderen über das Thema Hoffnung auszutauschen. Wir werden über 
bestimmte Aspekte der Hoffnung und unseres Glaubens sprechen, eine 
Bibelstelle betrachten und in einem Impuls darüber nachdenken. Neu-
gierig? Dann schauen Sie doch vorbei! Die Termine können als Block 
oder einzeln besucht werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Erste-Hilfe-Grundkurs
Herzliche Einladung an alle ehrenamtlichen MitarbeiterInnen unse-
rer Katholischen Pfarrgemeinden. Der Grundkurs findet am Samstag, 
25.10.2025 von 8:30 - 16:30 Uhr im großen Pfarrheim der Kuratie in 
Veitshöchheim statt. Die Kosten übernimmt die Diözese Würzburg. 
Bitte melden Sie sich bis 16.10.2025 per Email unter martina.zentgraf@
bistum-wuerzburg.de oder telefonisch im Pfarrbüro an.
Krabbelgruppe von 9.30 - 11.00 Uhr
für alle Kinder von 0-3 Jahren mit ihren Eltern
zum Singen, Spielen und Austauschen (pausiert in den Schulferien) 
- montags in der Christuskirche, Günterslebener Str. 15 
- donnerstags im Kl. Pfarrheim der Kuratie, Sudetenstr. 1A
Kontakt: S. Lehrieder unter wilde-kueken@web.de
Zur Mitte kommen an jedem Freitag
Herzliche Einladung ergeht an alle Gläubigen an jedem Freitag um 
17.00 Uhr zu unserem geistlichen Angebot „Zur Mitte kommen“. Suchen 
Sie Stille und Entschleunigung? Impulse zu Ihrem geistlichen Leben und 
spirituellen Input? Möchten Sie einmal in Ruhe mit einem Seelsorger 
sprechen? Möchten Sie gerne die Nähe Jesu in der Eucharistie erfah-
ren? Dann sind Sie genau richtig bei diesem Angebot. Nutzen Sie die-
ses Angebot zur persönlichen Vertiefung Ihres Glaubens und Lebens.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde  
Veitshöchheim mit Güntersleben  
und Thüngersheim

Wochenspruch: Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 
� 1. Petr. 5,7
Erntedankfest: Aller Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen 
ihre Speise zur rechten Zeit. Ps. 145, 15
Gottesdienste in der Christuskirche
28.09., 15. Sonntag nach Trinitatis:
10.00 Uhr, Pfarrer Riedel
10.00 Uhr, Kindergottesdienst, gemeinsamer Beginn
11.30 Uhr, Taufgottesdienst, Pfarrer Riedel
05.10., 16. Sonntag nach Trinitatis, Erntedank:
10.00 Uhr Familiengottesdienst, Gemeindereferent Bindner + Konfis
Erntedank am 05. Oktober: Auch in diesem Jahr wollen wir wieder un-
seren Altar zu Erntedank schmücken. Eigene Erntegaben, gerne auch 
haltbare Lebensmittel können im Pfarramt abgegeben, zum Schmücken 
vorbeigebracht oder am Sonntag vor dem Gottesdienst am Altar abge-
legt werden. Wir spenden die Lebensmittel an die Tafel. 
Das Schmücken findet am Samstag 04.10.25 um 10 Uhr statt.
In Würzburg: Nacht der offenen Kirchen 2025: 
Do 02.10. in Würzburger Kirchen. Programm unter: www.kirchennacht-
wuerzburg.de

mailto:martina.zentgraf@bistum-wuerzburg.de
mailto:martina.zentgraf@bistum-wuerzburg.de
http://www.kirchennacht-wuerzburg.de
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Mach dich auf – losgehen – offen werden – einander begegnen“: 
Sonntag, 05.10. um 16.00 Uhr. Start: Grillplatz Thüngersheim. Machen wir 
uns auf den Weg zu einem gemeinsamen Spaziergang mit geistlichen Im-
pulsen. Angepasst an die Jahreszeit etwas früher wollen wir auf leichten 
Strecken für etwa 60-90 Minuten miteinander in der Natur unterwegs sein. 
Abschließend kehren wir ein. Das Team aus Ehrenamtlichen hat weitere 
Wanderaktionen auf verschiedenen Wegen geplant: 16.11. und 18.12.
Termine in Kirche und Gemeindehaus:
Gesprächskreis über Gott, den Glauben und das Leben: Am Mi 08.10. 
um 19 Uhr. Thema: Segen.
Seniorenkreis: Di 14.10. um 14.30 Uhr. Thema: Digitale Dienstleis-
tungen für Senioren, dazu Kaffee und Kuchen. Anmeldung bis 09.10. 
über das Pfarramt.
Chor „Mit Herz und Stimme“: Probe Dienstag, 19.30 Uhr. Infos über 
Frau Andrea Huber, 0931 94566.
Kinder, Jugend und Familien:
Krabbelgruppe: Montags, 9.30-11.00 Uhr.
Konfi-Kurs: Mittwochs von 17-19 Uhr. Konfi-Samstag: 18.10.
Kindergottesdienst: Sonntag, 19.10., 26.10.,02.11. jeweils um 10 Uhr. 
Gemeinsamer Beginn in der Christuskirche, dann geht’s runter in den 
Gemeindesaal. Das Team freut sich auf viele Kinder.
Grundkurs für Jugendleiter:innen 02.-06.11. im Dekanatsjugend-
heim Schornweisach. Veranstalter: Evang. Jugendwerk Würzburg 
und Dekanat Neustadt /Aisch. Mit dabei und für Infos ansprechbar: 
Johannes Bindner. Wer mitmacht, kennt sich danach mit Gruppenarbeit 
aus und erhält die JULEIKA.
Anmeldung zum Familien-Newsletter (ca 5x im Jahr): Bei Gemeinde-
referent Bindner melden oder den Flyer in der Kirche ausfüllen.
Kontakte:
Ev.-Luth. Pfarramt, Günterslebener Str. 15, Veitshöchheim, an der 
Christuskirche:
Bürozeiten: Mi: 10.00–12.00 Uhr und 14.00-17.00; Do: 10.00-13.00 Uhr. 
Telefon 0931 91313; Mail: pfarramt.veitshoechheim@elkb.de 
Pfarrer Johannes Riedel: 0931-700648; Johannes.Riedel@elkb.de . 
Sprechstunde jederzeit nach Vereinbarung.
Gemeindereferent Johannes Bindner: Tel. 0151 17686156, E-Mail: 
johannes.bindner@elkb.de
Homepage: www.veitshoechheim-evangelisch.de 
Spenden-Konto DE98 7905 0000 0190 1005 29 Sparkasse Mainfran-
ken BYLADEM1SWU
Worte zum Nachdenken: Der Zuwachs an Weisheit lässt sich genau 
nach der Abnahme an Galle bemessen. � (Friedrich Nietzsche)

Vereinsnachrichten

Eigenheimerbund Veitshöchheim e. V.

Druckerei-Besichtigung
Liebe Mitglieder, einige wenige Restplätze sind noch frei. Sollten auch 
Sie noch sehen wollen, wie der Ablauf einer Magazinentstehung in einer 
Großdruckerei von statten geht, melden Sie sich gerne an.
Am Mittwoch den 22.10.2025 voraussichtlich um 16:30 Uhr werden wir 
die Firma Vogeldruck in Höchberg besichtigen. Wenn sich der Produk-
tionsplan nicht groß verschiebt, haben wir eine gute Chance, live dabei 
zu sein, wie unsere Eigenheimer-Magazine entstehen. 
Die Dauer der Besichtigung liegt bei 2 bis 3 Stunden.
Anmeldung bis spätestens zum 02.10.2025 unter steffenlutz@gmx.net 
oder täglich ab 18:30 Uhr unter 0177/3016495.
� Für die Vorstandschaft, Steffen Lutz
Stammtisch im Oktober
Wie im Eigenheimer-Stammtischflyer vergangene Woche bereits an-
gekündigt, findet unser nächstes Treffen turnusgemäß am ersten Don-
nerstag im Oktober, 02.10.2025, ab 18.30 Uhr, „Bei Nino“, Wolfstal-
straße, statt. Da wir wetterbedingt nun nicht mehr die Möglichkeit haben 
werden, draußen zu sitzen, wäre es für den Wirt und auch für uns sehr 
viel schöner, wenn wir bis zwei Tage vorher wüssten, wer gerne teil-
nimmt (bitte kurze Nachricht an: 0151 10779404 bzw. email: ruth@
lehrieder.name) – herzlichen Dank!
Für Fragen und Anregungen zu unserem nächsten Treffen sind wir wie 
immer offen und freuen uns auf die nächste gemütliche Runde …

FC Bayern Fans Veitshöchheim 03 e.V.

Einladung Mitgliederversammlung 2025
Liebe FC Bayern-Fans und -Freunde, unsere Mitgliederversammlung 
2025 findet statt am Freitag, den 17.10.2025 um 19:00 Uhr im Sport-
heim des SV Veitshöchheim.
Die Tagesordnung der Mitgliederversammlung ist wie folgt:
1. Begrüßung durch den 1. Vorstand
2. Bericht des 1. Vorstands
3. Bericht des Kassierers
4. Bericht der Kassenrevisoren
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Vorstandswahlen
7. Wünsche und Anträge
Wünsche und Anträge können bis 11.10.2025 beim 1. Vorstand, Jürgen 
Schäflein, per Mail (vorstand@fcbfansvhh03.de) eingereicht oder am 
Abend der Versammlung mündlich vorgetragen werden.
Ulrich Riegel (Schriftführer)
Weitere Infos auf unserer Homepage: www.fcbfansvhh03.de 

Stammtisch für alle am Freitag, den 26. September 2025
Am letzten Freitag im September treffen sich Mitglieder und Freunde 
der Kolpingsfamilie ab 18 Uhr im m Restaurant & Café Fischerbärbel 
Mainlände 5 zum Stammtisch. Damit wir besser planen können ist eine 
Anmeldung für uns hilfreich.
Ansprechpartnerin: Barbara Stach, Telefon 0931-93 591
MoMo am Montag, den 6. Oktober 2025 im HdB
Mit Wein- und Sektkorken basteln
Bei MoMo im Oktober werden wir nochmals mit Wein- und Sekt-
korken dekorative und nützliche Dinge gestalten. Wir benötigen dafür 
Wein- und Sektkorken, Heißkleber, möglichst große Käppchen von 
Eicheln und ein scharfes Messer oder Teppichmesser. Wein- und Sekt-
korken, Heißkleber und Teppichmesser sind vorhanden, können auch 
mitgebracht werden. Naturkorken, die man schneiden will, sollten mög-
lichst ca. 10 Minuten in Wasser gekocht werden, damit sie sich leichter 
bearbeiten lassen. Wir treffen uns morgens von 10 Uhr bis ca. 12 
Uhr und bei Bedarf auch abends ab 18 Uhr in der ehemaligen Haus-
meisterwohnung im Haus der Begegnung, Erwin-Vornberger-Platz 1. 
Der Eingang ist schräg gegenüber vom Eingang in das HdB.
Anmeldung und weitere Infos bei Gerdi Möller, Tel. 0931-95 388, 
über WhatsApp oder unsere E-Mail Adresse kolping-vhh@web.de
Übrigens: Bei MoMo können alle, die Zeit und Lust haben mitmachen. 
Nichtmitglieder zahlen eine Kursgebühr von 3,00 €, die nur anfällt, wenn 
eine Anleitung erfolgt, plus Materialkosten. Mitglieder der Kolpingsfami-
lie Veitshöchheim zahlen nur die Materialkosten.
Jetzt schon vormerken! Herzlich Willkommen zur 18. Nacht der 
offenen Kirchen am 2. Oktober
Auch 2025 findet am 2. Oktober wieder die Nacht der offenen Kirchen 
in Würzburg statt. Musik - Licht - Andacht – Diskussion – Begegnung – 
Kunst – Genuss. Ein großes Team hat ein buntes Programm vorbereitet.
In mehr als 15 Kirchen der Würzburger Innenstadt heißt es dann ab 19 
Uhr wieder: „Treffen Sie Gott und die Welt!“ Es öffnen viele Kirchen 
am Abend des 2. Oktober ihre Türen und laden Sie ein, Interessantes 
und Inspirierendes zu sehen, zu diskutieren, zu beten, nachzudenken und 
dabei Gutes für sich zu entdecken. Ökumenisch breite Zusammenarbeit 
und bunte Kirchenvielfalt sind an diesem Abend gute Tradition. Es ist 
wunderbar, wie viele Gemeinden und Konfessionen wieder beteiligt sind.
Herbstmarkt 2025 am 12. Oktober
Am 12. Oktober findet in diesem Jahr unser 6. Herbstmarkt von 11 Uhr 
bis 17 Uhr in den Mainfrankensälen statt. Es haben sich 57 Aussteller 
aus nah und fern bei uns angemeldet. Darunter 11 neue Aussteller 
und 12 Aussteller aus Veitshöchheim. Einige Hobbykünstler zeigen 
uns auch wie ihre Arbeiten entstehen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 
Es gibt Kaffee, Kuchen und verschiedene kleine Speisen. Wir freuen 
uns auf Ihr zahlreiches Kommen.

mailto:pfarramt.veitshoechheim@elkb.de
mailto:Johannes.Riedel@elkb.de
mailto:johannes.bindner@elkb.de
http://www.veitshoechheim-evangelisch.de/
mailto:steffenlutz@gmx.net
mailto:ruth@lehrieder.name
mailto:ruth@lehrieder.name
http://www.fcbfansvhh03.de/
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MGV Veitshöchheim 1903 e. V.

MGV-Wirtshaussingen am 11.10.2025 abgesagt!
Verschiedene ungünstige Umstände haben uns dazu veranlaßt das 
Wirtshaussingen am 11.10.2025 abzusagen. Wir bitten alle willigen 
SängerInnen und Freunde des Wirtshaussingens, die sich schon auf 
dieses Treffen gefreut haben um Entschuldigung und werden zu einem 
späteren Zeitpunkt diese Veranstaltung nachholen. Sie erhalten alle 
rechtzeitig Bescheid. Das MGV-Preisschafkopf-Turnier im Gemein-
schaftsraum des Feuerwehrhauses findet wie geplant am 08.11.2025 
um 19:00 Uhr statt. � Siegfried Rohrbach, 1. Vorsitzender

Veranstaltungen der NaturFreunde 
Freitag, 03. Oktober 2025 – Musikalischer Saisonausklang mit 
„ZWEIPUNKTNULL“
Konzert zum Zuhören von 16.00 bis 17.30 Uhr. Musik und Lyrik zum 
Thema: Frieden und Liebe.
„ZWEIPUNKTNULL“ sind Steffi und Tom aus Zellingen. Sie bieten ihren 
Zuhörern Eigeninterpretationen des Blues, Country, Folk & Rock und 
Musik aus Leidenschaft. Das ehrenamtliche Team der NaturFreunde 
bedankt sich bei allen, die in diesem Jahr im Naturfreundehaus zu Gast 
waren und lädt ein, gemeinsam im Waldgarten am Naturfreundhaus die 
Saison 2025 musikalisch ausklingen zu lassen. Der Eintritt ist frei!
Donnerstag, 16. Oktober 2025 – Wanderung der Jungsenior*innen
Anmeldung bei Ulrich Birkhold per E-Mail: ulrich.birkhold@natur-
freunde-wuerzburg.de oder Telefon: 0172 6738019
Sonntag, 19.Oktober 2025 – Sportliche Wanderung „Museumstour 
Fladungen“
Treffpunkt 8.00 Uhr am Hauptfriedhof Würzburg – Altes Stürtz Ge-
bäude in der Beethovenstraße
Der Weg führt am Fränkischen Freilandmuseum vorbei durch einen Wie-
sengrund nach Oberfladungen. Erste Info-Tafeln des „Friedensweges“ 
tauchen auf. Sie erzählen von Begebenheiten an der ehemaligen inner-
deutschen Grenze. Dann zieht der Weg stetig bergan zum sogenannten 
„Heimatblick“ auf dem Salkenberg. Danach führt der Weg in Richtung 
bayerisch-thüringische Grenze. Bald gibt der Wald den Blick frei nach 
Frankenheim, dem höchstgelegenen Dorf der Röhn. Ein Grenzkontroll-
turm kommt in Sichtweite. Kurz danach erreich wir das Schwarze Moor. 
Nach einem Abstecher über das Moor geht es dann talwärts über Rüden-
schwinden zurück nach Fladungen. Dort ist ein Schlusshock möglich.
Weglänge: ca. 22,5 km (Rundweg), Höhenmeter: ca. 500 m
Wandergeschwindigkeit: ca. 4,5 – 5 km/h
Anfahrt mit Fahrgemeinschaft nach Fladungen. Bitte bei Anmeldung an-
geben ob eine Mitfahrgelegenheit benötigt wird. Festes Schuhwerk erfor-
derlich. Rucksackverpflegung. Unkostenbeitrag für Nichtmitglieder: € 5,00
Verbindliche Anmeldung bis zum 12.10. bei Stefan Försch per Mail: ste-
fan.foersch@naturfreunde-wuerzburg.de oder Telefon: 0152 25171749
Termine zum Vormerken:
Samstag, 8. November 2025 – „Wirthaussingen im Naturfreundehaus“
Beginn: 19.00 Uhr Die NaturFreunde laden zum Wirtshaussingen ins 
NaturFreundehaus mit dem Quetschen-König Roland ein. Als kleinen 
Imbiss bieten wir Käsestangen, Butterbrezeln, Mettstangen auf Vorbe-
stellung an. Anmeldung mit Vorbestellung: anne.hausknecht-guelle@
naturfreunde-wuerzburg.de, 0171 6175104
Samstag,14.11.2025 bis Montag 16.11.2025 Fortbildung Wandern 
mit Komoot 
Beginn: 14.11.2025, 17.00 Uhr, Ende: 16.11.2025, 12.00 Uhr
Themen: Wiederholung und Vertiefung Planung von Tagestouren und 
Arbeit mit Kartenwerk
Planung einer Mehrtagestour am PC und/oder App, Anlegen von Collec-
tions, Führung einer Wanderung und Orientierung im Gelände mit App. 
Anmeldung: www.naturfreunde.de/termin/fortbildung-wandern-ko-
moot-fuer-fortgeschrittene-w239f
Samstag, 22. November 2025 – Wanderung zur Weinprobe nach 
Güntersleben. 
Sonntag, 23. November 2025 – Weihnachtsmarkt in Rödelsee 
Anmeldung und Information: anne.hausknecht-guelle@naturfreunde-
wuerzburg.de 
Samstag, 29. November 2025 –Adventsspaziergang für Kinder 
Samstag, 29. November 2025 „Adventsfeier“ für die Mitglieder der 
NaturFreunde

Jugendfußball | U15-Juniorinnen beim AOB-Cup auf dem Treppchen
Unsere U15 Mädchen machen da weiter, wo sie in der letzten Saison 
aufgehört haben, nämlich auf der Erfolgsspur. Beim prestigeträchtigen 
AOB-Cup, bei dem am Samstag, den 22. September 16 Mannschaften 
aus ganz Bayern auf dem Würzburger Heuchelhof aufeinandertrafen, 
erreichten unsere Mädels einen hervorragenden dritten Platz. Dabei 
konnten sie so namhafte Mannschaften wie Greuther Fürth, Wacker 
München, Schwaben Augsburg oder die gastgebenden Würzburger 
Kickers hinter sich lassen. Nach Siegen in den ersten beiden Gruppen-
spielen gegen Zabo Eintracht Nürnberg (2:0) und Phoenix Buttenheim 
(1:0) wurde das Viertelfinale trotz einer Niederlage im letzten Gruppen-
spiel gegen Wacker München (0:1) sicher erreicht. Hier stand es gegen 
den 1. FC Heilsbronn nach regulärer Spielzeit 0:0 , so dass die Partie 
durch 9-m-Schießen entschieden werden musste. Dieses stand ganz 
im Zeichen unserer Torfrau Marlene, die sich kein einziges Mal vom 
Punkt überwinden lies, so dass wir mit 2:0 im Shoot Out ins Halbfinale 
eingezogen.Unser Halbfinalgegner war der FFC Passau. Wiederum 
endete die reguläre Spielzeit torlos, so dass erneut ein 9-m-Schießen 
über den Finaleinzug entscheiden musste. Diesmal hatten die Mädels 
aus Niederbayern das bessere Ende für sich und entschieden das 9-m-
Schießen mit 3:2 zu ihren Gunsten. FC Augsburg II hieß der Gegner im 
kleinen Finale, das unsere Mädels mit 1:0 gewannen und sich damit den 
dritten Platz im Turnier sichern konnten. Mit dieser großartigen Leistung 
zeigen sich unsere U15 Mädels gut vorbereitet für den Saisonauftakt am 
kommenden Freitag auswärts bei der DJK Schweinfurt.
Für den SVV waren am Ball: Marlene W., Lena R., Frida F., Leni, S., 
Milena H., Charlotte H., Anna S., Frida B., Mia P., Ziva M., Vivi V. und 
Sally M.� Text: Ulf Söder
Männer | Kreisliga: SVV – FV Gemünden Seifreidsburg 1:3 (1:1)
Am neunten Spieltag setzte es für die erste Mannschaft des SVV gegen 
die FV Gemünden-Seifriedsburg die vierte Saisonniederlage. Trotz 
zweier Auswärtsiege im Rücken und einer frühen Führung konnte die 
Elf von Trainer Maggi Rentzsch gegen den Vorjahreszweiten am Ende 
nichts Zählbares holen. Beim SVV fehlte urlaubsbedingt der ein oder 
andere Akteur. Nichtsdestotrotz begann der in grünen Trikots spielende 
Sportverein mit viel Schwung. Vincent Kaiser zog über die linke Außen-
bahn nach innen und wurde im Sechzehner gelegt. Schiedsrichter Jür-
gen Hirsch zeigte ohne zu Zögern auf den Punkt. Von dort verwandelte 
Niki Saal sicher. Der SVV blieb am Drücker. Vincent Kaiser zog aus 
spitzem Winkel ab und Silvio Bauer traf den Querbalken, stand dabei 
aber im Abseits. Die Gäste machten sich erstmals nach zehn Minuten 
bemerkbar. Einen Schuss Tim Hofbauers parierte Julian Brummer im 
SVV-Tor. In der 14. Minute köpfte Niklas Pfeuffer nach einem Saal-
Freistoß knapp drüber. Nach einer halben Stunde kam die Fußballver-
einigung aus der Dreiflüssestadt zu einer Doppelchance. Erst trafen die 
Gäste das Außennetz, dann erzielte Hofbauer nach einem Schnittstel-
lepass den Ausgleich. Simon Krieger und Vincent Kaiser verfehlten vor 
der Pause jeweils das Gästetor.
In Durchgang zwei waren zehn Minuten gespielt, als die Partie in beide 
Richtungen hätte kippen können. Vincent Kaiser scheiterte frei vor Gäs-
teschlussmann Jamil. Fast im direkten Gegenzug gingen die Gäste mit 
einer der wenigen gelungenen Kombinationen über mehrere Stationen 
nach flacher Hereingabe durch Moritz Strohmenger in Führung. Die 
Rentzsch-Elf hatte in der Folgezeit mehr Ballbesitz, die Gäste hin-
gegen unterbrachen den Spielfluss mit vielen Fouls. In der 69. zog Niki 
Saal einen Freistoß knapp drüber. In der 71. kam beim SVV Trainer 
Maggi Rentzsch ins Spiel. Doch aus dem Spiel heraus blieben die 
Grün-Schwarzen zu harmlos. Daran änderte auch eine gelb-rote Karte 
für den Gemündener Moritz Strohmenger zehn Minuten vor Ende der 
regulären Spielzeit nichts. Allenfalls ruhende Bälle nährten die Hoffnung 
auf den Ausgleichstreffer. Doch Niki Saal scheiterte mit zwei weiteren 
Freistößen am Tor beziehungsweise an Jamil im Gästetor. So kam es, 
wie es oftmals kommt. Ein zu kurzes Rückspiel erlief Tim Strohmenger 
und setzte dem Spiel in der 90. mit dem 1:3 den Deckel auf.
Es spielten: Brummer, Kaiser, Pfeuffer, Bauer S., Lehner, Krieger, Graf, 
Saal, Evkaya, Weickmann, Lipecki, Rentzsch, Müller F. Tor: Saal (FE)
Frauen | BOL: DJK Stadelschwarzach – SVV 2:2 (0:2) 
Zum Auftakt in die neue BOL-Saison mussten sich die stark verjüngten 
SVV-Damen beim Aufsteiger DJK Stadelschwarzach mit einem Punkt 
begnügen. Nachdem das Spiel gegen Limbach am ersten Spieltag ver-
legt worden ist, ging es für die Elf von Manuela Hoch-Lotz im Landkreis 
Kitzingen erstmals in dieser Spielzeit um Punkte.
In Durchgang eins wurde der SVV seiner Favoritenrolle durchaus ge-
recht. Mia Füller sorgte nach nur neun Minuten nach Vorarbeit von Julia 

mailto:stefan.foersch@naturfreunde-wuerzburg.de
mailto:stefan.foersch@naturfreunde-wuerzburg.de
http://www.naturfreunde.de/termin/fortbildung-wandern-komoot-fuer-fortgeschrittene-w239f
http://www.naturfreunde.de/termin/fortbildung-wandern-komoot-fuer-fortgeschrittene-w239f
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KAUFPREIS 465.000 EURKAUFPREIS 465.000 EUR
(PROVISIONSFREI)(PROVISIONSFREI)

119 M² WOHNFLÄCHE, 4 ZIMMER119 M² WOHNFLÄCHE, 4 ZIMMER

227 M² GRUNDSTÜCKSFLÄCHE227 M² GRUNDSTÜCKSFLÄCHE

TERRASSE & GARTENTERRASSE & GARTEN

GARAGEGARAGE

REIHENHAUS IN VEITSHÖCHHEIM MIT MAINBLICKREIHENHAUS IN VEITSHÖCHHEIM MIT MAINBLICK

VERBRAUCHSAUSWEIS, GAS, BAUJAHR: 1986,
129,6 KWH/(M²*A), EEK: D
VERBRAUCHSAUSWEIS, GAS, BAUJAHR: 1986,
129,6 KWH/(M²*A), EEK: D
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KP: 569.000 EURKP: 569.000 EUR
(PROVISIONSFREI)(PROVISIONSFREI)

TERRASSE & GARTEN 
(8.000 €)
TERRASSE & GARTEN 
(8.000 €)

TG-STELLPLATZ (23.000 €)TG-STELLPLATZ (23.000 €) TG-STELLPLATZ (23.000€)TG-STELLPLATZ (23.000€)

83 M² WOHNFLÄCHE;
2,5 ZIMMER
83 M² WOHNFLÄCHE;
2,5 ZIMMER

101 M² WOHNFLÄCHE;
3 ZIMMER
101 M² WOHNFLÄCHE;
3 ZIMMER

KP: 465.000 EURKP: 465.000 EUR
(PROVISIONSFREI)(PROVISIONSFREI)

BEDARFSAUSWEIS, STROM-MIX, BJ: 2024, 22 KWH/(M²*A), EEK: A+BEDARFSAUSWEIS, STROM-MIX, BJ: 2024, 22 KWH/(M²*A), EEK: A+

PROVISIONSFREIE NEUBAUWOHNUNGEN IN VEITSHÖCHHEIMPROVISIONSFREIE NEUBAUWOHNUNGEN IN VEITSHÖCHHEIM
PENTHOUSEWOHNUNGPENTHOUSEWOHNUNG EG-WOHNUNGEG-WOHNUNG

LOGGIALOGGIA

Wer kann mir helfen?
Für meine Sozialwohnung in Veitshöchheim suche ich eine Küchenzeile ca. 3,50 lang 
und ein neuwertiges Schlafzimmer. Wer hat hat etwas jetzt oder später abzugeben? 

(Umzug?) Nach schweren Schicksalsschlag, habe ich alles verloren 
und bin auf Unterstützung angewiesen…,

Über eine finanzielle Hilfe für Kauf von Möbeln, würde ich mich auch sehr
freuen… der Staat hilft mir nicht, da ich Grenzfall bin…

Wer kann und möchte eine gute Tat tun ? Bin Seniorin 60+ 
Zuschriften bitte an:  briefe2022@gmail.com
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Troll mit einem platzierten Abschluss von der Sechzehnerkante für die 
Veitshöchheimer Führung. Die Gastgeberinnen hielten jedoch mit viel 
Einsatz dagegen. Kurz vor der Pause legte der SVV das 2:0 nach. 
Nachdem die DJK den Ball nicht entscheidend hatte klären können, 
traf Julia Escher aus 25 Metern mit einem fulminanten Distanzschuss.
Dass Stadelschwarzach dem SVV die Punkte nicht schenken wird, 
war nach Wiederanpfiff sofort zu erkennen. In der 58. setzten sich die 
Gastgeberinnen nach einem langen Abschlag im Zweikampf durch und 
verkürzten durch Lussert auf 1:2. Vom SVV kam gegen die einsatzfreu-
dige Heimelf zu wenig. Zehn Minuten vor Ende der Partie setze sich die 
DJK spielerisch stark über die rechte Seite durch und legte nach innen, 
wo Göllner nur noch einschieben musste. In der Schlussphase fiel kein 
weiterer Treffer und somit blieb es beim 2:2. Am dritten Spieltag treffen 
die Damen des SVV zuhause auf den FC Schweinfurt 05. Anstoß auf 
unserem Kunstrasen ist am Sonntag um 17.00 Uhr.
Es spielten: Sterzenbach, Schmitt, Glaus, Wlasak, Heinickel, Schäfer, 
Escher, Eckhardt, Schad, Troll, Füller, Roth, Kestner. Tore: Füller, Escher
Frauen | Bezirkspokal: TSV Mainaschaff – SVV Nichtantritt Heim 
Der TSV Mainaschaff trat die Achtelfinal-Partie am Montagabend nicht 
an. Damit steht der SVV kampflos im Viertelfinale.
Aktive: Vorschau
Samstag, 27.09.25
14.00 Uhr 	 Männer| KL: TuS Frammersbach II – SVV
Sonntag, 28.09.25
12.45 Uhr 	 Männer| B-Kl.: Zell-Margetshöchheim II – SVV II (i. Zell)
17.00 Uhr 	 Frauen| BOL: SVV – 1. FC Schweinfurt 05 
Freitag, 03.10.25
15.00 Uhr 	 Männer| KL: TSV Homburg – SVV
Samstag, 04.10.25
17.00 Uhr 	 Frauen| BOL: FFC Adelsberg/Karsbach – SVV (i. Kar) 
Sonntag, 05.10.25
13.00 Uhr 	 Männer| B-Kl.: SVV II – Holzkirchhausen/Neubrunn II
15.00 Uhr 	 Männer| KL: SVV – SG Burgsinn
Sportlerehrung am 16.09. um 18.30 Uhr in den Mainfrankensälen
Auch in der Spielzeit 2024/25 konnte der SV Veitshöchheim wieder 
zahlreiche Erfolge feiern: Die Damen 1 verteidigten ihren Titel in der 
BOL Unterfranken. Unsere U17-Juniorinnen belegten Platz 5 bei der 
Bayerischen Hallenmeisterschaft in Veitshöchheim. Unsere U15-Ju-
niorinnen wurden Meister im „Norweger Modell“ auf Unterfrankenebene, 
unsere U17-Junioren Meister in der Herbstrunde der Gruppe KT/OCH/
WÜ und die U13-II-Junioren mit elf Siegen aus elf Spielen Meister in der 
Frühjahrsrunde der Gruppe 2 WÜ. Schaut vorbei und erweist unseren 
erfolgreichen Mannschaften bei der Sportlerehrung die Ehre!

Einladung zur außerordentlichen Abteilungsversammlung am 
02.10.2025
Außerordentliche Abteilungsversammlung der Fitness und Kraftsport-
abteilung der TGV am Donnerstag, 02.10.2025, um 20.30 Uhr im TGV-
Gemeinschaftsraum (Wolfstalstraße 47) aufgrund des Gemeinderats-
beschluss vom 08.07.2025. Tagesordnung: 1. Begrüßung
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Protokoll der 35. Ord. Abteilungsversammlung
4. Beitragserhöhung
5. Termine bis Jahresende
6. Wünsche und Anträge, Verschiedenes
Training am Donnerstag, 02.10.2025, nur bis 20.00 Uhr möglich
� Die Abteilungsleitung

Einladung an alle Mitglieder und Übungsleiter*innen der Abt. Gymnas-
tik & Step zur Abteilungsversammlung am Donnerstag 16.10.2025 
um 17:30 Uhr im Gemeinschaftsraum der Rudi-Sebold-Halle. Betrifft: 
Aquafitness, Pilates, Fitness-Cocktail am Morgen und Abend, Fit über 
50, Power-Aerobic, Step-Aerobic, Vitalgymnastik, Lebenslänglich Fit.
Tagesordnung:
· Begrüßung
· Feststellung der Tagesordnung
· Berichte
· Wünsche, Anträge, Verschiedenes
� Ines Wöstheinrich, Abteilungsleiterin

Einladung zur Abteilungsversammlung der Kletterabteilung am 
Dienstag, 21. Oktober 2025 
Hiermit lade ich herzlich zur Abteilungsversammlung der Kletterabtei-
lung am Dienstag, 21.10.2025 um 19.00 Uhr im TGV–Gemeinschafts-
raum, Wolfstalstr. 47, zu folgender Tagesordnung ein:
- Begrüßung durch den Abteilungsleiter
- Genehmigung der Tagesordnung
- Bericht der Abteilungsleitung
- Bericht über Finanzen
- Kurs- und Abteilungsbeiträge
- Besetzung aller Ämter
- Umschrauben der Kletterwand
- Wünsche und Anträge� Thomas Stölzner, Abteilungsleiter

Bayerisches Rotes Kreuz	  
Wasserwacht Ortsgruppe	  
Veitshöchheim

Start des Bevölkerungsschwimmen am 26.09.2025
Von Herrn Bürgermeister Götz wurde festgelegt, dass das Schul-
schwimmbad ab Freitag, 26.09.2025, wieder für die Öffentlichkeit zur 
Verfügung steht und das Bevölkerungsschwimmen zu den bekannten 
Zeiten wieder stattfinden kann. Die Wasserwacht sorgt in dieser Zeit 
für eine Schwimmaufsicht und freut sich über zahlreiche Badegäste! 
Öffnungszeiten: Freitags von 18 – 21 Uhr, Samstags von 10 – 13 Uhr. 
An Feiertagen, während der Schulferien und in der Freibadsaison ent-
fällt das Bevölkerungsschwimmen im Schulschwimmbad. 
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0 Verputz-, Tapezier-, 
 Maler- und Lackier-
 arbeiten

0 Fassadengestaltung

0 Trockenbau und
 Bodenverlegung

Tel. 0931 99 14 73 83  
oder 0160 97 93 00 35
Raiffeisenstraße 2
97209 Veitshöchheim

www.raumgestaltung-frei.de
mail@raumgestaltung-frei.deW
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HILFE IM HAUSHALT
14-tägig, für je 2 Stunden gesucht.

Telefon 0931/92122

3-Zi.-Whg. zur Miete in Veitshöchheim gesucht.
Papa (Festanstellung) + 5-jähriger Sohn.

Balkon wünschenswert. Telefon 0170 4636543
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Kein Bevölkerungsschwimmen ist damit am Freitag 3.10. (Feiertag), 
sowie am 01.11. (Allerheiligen) und am 08. und 09.11. (Ferien). Wei-
terhin bleibt das Hallenbad am Freitag, 24.10. sowie am Samstag, 
25.10.2025 wegen einer Veranstaltung geschlossen und das Bevölke-
rungsschwimmen entfällt ebenfalls! Bitte beachten Sie hierzu auch die 
Veröffentlichungen der Gemeinde Veitshöchheim.
Schwimmkurse der Wasserwacht
Im September starten ein Kinder-Schwimmkurs und ein Erwachsenen-
Schwimmkurs – beide Kurse sind komplett ausgebucht. Die nächsten 
Kinderschwimmkurse finden im Frühjahr 2026 statt, eine Anmeldung 
dazu ist vermutlich ab November möglich. Weitere Infos finden Sie auf 
unserer Internetseite unter: https://www.wawavhh.de/angebote-fuer-
buerger/schwimmen-lernen-bei-uns/
Trainingszeiten der Wasserwacht im Herbst/Winter 2025/26 
Das Training findet zu folgenden Zeiten wieder im Schulschwimmbad statt:
· Mo 18:30-19:15 Gruppe 12-14 J. - Trainerinnen Claudia und Maria 
· Mo 19:30-20:15 Aktive ab 18 J. - Trainer Christian 
· Di 17:15-18:00 Gruppe 9-11 J. - Trainerin Alexandra 
· Di 18:00-18:45 Gruppe 12-14 J. - Trainer Jason 
· Di 19:00-19:45 Gruppe 15-17 J. - Trainer Jakob 
· Do 17:00-17:45 Gruppe 6-8 J. – Trainer Jason 
· Do 18:00-18:45 Gruppe 9-11 J. - Trainer André 
· Do 19:00-19:45 Gruppe 15-17 J. - Trainer Dan 
· Fr 16:00-16:45 Gruppe 6-8 J. - Trainerin Sonja 
· Fr 17:00-17:45 Wassergymnastik - Trainer: Manfred und Rose 
Achtung: Wegen der Schwimmbadschließung gibt es eine Änderungen 
bei den Terminen der Wassergymnastik im Oktober. 
Die nächsten Termine sind 10.10., 31.10. (neuer Termin), 14.11., 
28.11., 12.12.2025
Einladung zum Federweißerabend
Am Freitag, den 03.10.25, ab 17:00 Uhr laden wir alle Mitglieder, 
Freunde und Unterstützer herzlich zu unserem gemütlichen Feder-
weißerabend ins Wasserwacht-Haus ein. Gemeinsam wollen wir bei 
Federweißer und guter Stimmung ein paar gesellige Stunden mitein-
ander verbringen. Die Getränke stellt wie immer die Ortsgruppe. Damit 
es auch kulinarisch abwechslungsreich wird, wäre es schön, wenn die 
ein oder anderen eine kleine Essensspende beisteuern könnten – zum 
Beispiel Zwiebelplotz, Kuchen, Obatzter, Brot oder andere Leckereien. 
Bitte Rückmeldung an Kilian Popp, damit wir besser planen können. Wir 
freuen uns auf einen gemütlichen Abend mit Euch!

Parteien

SPD
Ortsverband Veitshöchheim

SPD OV Veitshöchheim lädt recht herzlich zur Weinprobe „Roter mit 
den Roten“ am 7.11. 2025 um 19 Uhr in Wiener Botschaft ein.
Genießen Sie die roten fränkischen Weine, vorgestellt vom Sommelier 
Thomas Seitz. Begleitet werden diese von den regionalen und über-
regionalen Spezialitäten. Lernen Sie bei dieser Gelegenheit unsere 
Kandidaten kennen, in einer entspannten, geselligen Atmosphäre.
Wann: 7.11.2025 um 19 Uhr, Wo: Wiener Botschaft, Herrnstr. 19
Kosten: 33, 50 pro Person, für 1 Secco, 4 Weinproben, Mineralwasser 
und Buffet. Verbindliche Anmeldung unter spd-vhh-kasse@e-mail.de, 
Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Termin: Waldspaziergang am 5.10. um 13:30 Uhr
Wir bieten eine ca. 2-3 stündige Wanderung durch den Gemeindewald 
an, um nach einiger Zeit wieder den Zustand unseres Waldes in Zeiten 
des Klimawandels zu sehen. Der Forstwirt Jürgen Taupp wird uns am 
5.10. (Sonntag) führen und uns die Veränderungen erklären.
Wir treffen uns am Naturfreundhaus um 13:30 Uhr.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.
Bitte wetterangepasste Kleidung!

U.W.G. unterwegs
Termine:
Donnerstag, 16.10. – 19:00 Uhr WORKSHOP mit Treffen der GR-
Kandidaten in der Gaststätte „bei Maria“ am SVV-Sportplatz.

Montag, 27.10. – 19:00 Uhr im Ratskeller, 1. OG, Nominierungsver-
sammlung
Aufstellung und Bekanntgabe der Bewerberinnen und Bewerber für die 
Gemeinderatswahl 2026. Vorschau: 40jähriges Jubiläum unseres Ver-
eins im nächsten Jahr. Bereits jetzt bitten wir um Vorschläge/Ideen, wie 
wir das Jubiläum gestalten wollen. Bitte an die Vorstandschaft melden.
Vielen Dank.� Für die Vorstandschaft Martin Issing, 1. Vorstand

Überörtliche Einrichtungen

60 Jahre Balthasar-Neumann-Kaserne: Bundeswehr sucht alte 
Fotos und Erinnerungen ehemaliger Soldaten
Das 70-jährige Bestehen der Bundeswehr und das 60-jährige Bestehen 
des Bundeswehr-Standortes Veitshöchheim feiert die Truppe am 12. 
November 2025, dem Gründungstag der Bundeswehr, mit einer Aus-
stellung, einem Platzkonzert des Heeresmusikkorps und einem Festakt 
in den Mainfrankensälen. 
Veitshöchheim. Am Tag der Einweihung der neugebauten Baltha-
sar-Neumann-Kaserne am 1. Oktober 1965 marschierten die ersten 
Soldaten des Sanitätsbataillons 12 aus Bad Mergentheim begleitet 
vom Heeresmusikkorps 12 durch das Kasernentor in der Oberdürrba-
cher Straße. Das Verteidigungsministerium legte seinerzeit fest, dass 
die zwölfte und letzte der aufzustellenden Heeresdivisionen im Raum 
Würzburg stationiert werden sollte. Da aber die bestehenden Kasernen 
von den Alliierten belegt waren, entschied man sich für einen Kasernen-
Neubau – wie fast überall im Raum Mainfranken und Tauberfranken. In 
Veitshöchheim bot sich das aufgegebene Gut Schleehof unterhalb des 
Schenkenbergs an – direkt am nördlichen Ende des Standort-Übungs-
platzes der Würzburger Nordkaserne, in der bis 1992 die US-amerika-
nischen Streitkräfte ihre Luftverteidigung stationiert hatten. Die neue 
Balthasar-Neumann-Kaserne war bis 1994 Sitz der 12. Panzerdivision.
Im Bildarchiv der ehemaligen 12. Panzerdivision finden sich noch 
wenige Fotos von der Einweihung der Balthasar-Neumann-Kaserne, 
zudem Bilder aus der jüngeren Geschichte von offiziellen Anlässen, 
Festlichkeiten Besuchen und Manövern. Was aber kaum festgehalten 
wurde, ist der Alltag der Soldaten, darunter Generationen von Wehr-
pflichtigen, die in fünf Jahrzehnten in der Balthasar-Neumann-Kaserne 
dienten. „Solche persönlichen Erinnerungen an den Alltag in der Veits-
höchheimer Kaserne sind in keiner offiziellen Chronik festgehalten“, 
sagt der Präsident des Traditionsverbandes 12. Panzerdivision, Oberst-
leutnant a.D. Wolfgang Hagedorn. Die Erinnerungen der Ehemaligen 
seien deshalb „von unschätzbarem Wert für die Traditionsbildung auch 
in der aktiven Truppe“. Der Traditionsverband hält in seinem Räumen 
in der Balthasar-Neumann-Kaserne die Erinnerung an die einst in Veits-
höchheim und in der Region stationierten Verbände wach.
Zu den Wehrpflichtigen, die in Veitshöchheim dienten, gehörten bei-
spielsweise auch der Veitshöchheimer Bürgermeister Jürgen Götz 
oder der Günterslebener Bürgermeister Michael Freudenberger – 
beide leisteten ihren Grundwehrdienst im Sanitätsbataillon 12 ab. 
Für die Ausstellung in Veitshöchheim zur Geschichte der Balthasar-
Neumann-Kaserne sucht die 10. Panzerdivision, die inzwischen auch 
schon seit zehn Jahren in Veitshöchheim stationiert ist, nun Fotos und 
Erinnerungen ehemaliger Soldaten, die einen Einblick geben in den 
Soldatenalltag und besondere, die Dienstzeit prägende Ereignisse im 
Laufe der vergangenen 60 Jahre. 
Erinnern auch Sie sich gerne an Ihre Dienstzeit in Veitshöchheim? Be-
wahren Sie noch ihre Fotos und Erinnerungsstücke von damals auf? Die 
Pressestelle der 10. Panzerdivision sucht Fotos aus dem Soldatenalltag 
und solche von Anlässen und Übungen, die das Leben der Soldaten in 
der Kaserne und in Veitshöchheim und der Region zeigen. Schreiben 
Sie ihre Erinnerungen auf und senden Sie Ihre Fotos (Texte als Word-
Dokument und Bilder im Format JPEG – oder Dokumente per Post) an:
Pressestelle 10. Panzerdivision
E-Mail: 10.PzDivPressestelle@bundeswehr.org, Tel. 0931 / 9707-3160
Balthasar-Neumann-Kaserne, Oberdürrbacher Straße 2a
97209 Veitshöchheim

mailto:spd-vhh-kasse@e-mail.de
mailto:10.PzDivPressestelle@bundeswehr.org
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Anwaltskanzlei
Dieter Popel

Tätigkeitsschwerpunkte:
· Familienrecht
· Verkehrsrecht
· Sozialrecht

Tiergartenstraße 4a · 97209 Veitshöchheim
Telefon (09 31) 35 82 30 55 · Fax (09 31) 35 82 30 56

info@kanzlei-popel.de · www.kanzlei-popel.de

Kompetenz seit 30 Jahren!

Interessensschwerpunkte:
· Mietrecht
· Arbeitsrecht
· Erbrecht

PROFIROLL SCHURICHT GMBH | Oberdürrbacher Straße 4 | 97209 Veitshöchheim
Tel.: 0931 97499 | Fax: 0931 92845 | info@profi roll.net | www.profi roll.net

Qualität aus Meisterhand
Mitglied der Rollladen- und Sonnenschutzinnung

Schnelle und zuverlässige 
Reparatur und Wartung für Rollläden, 
Markisen und Insektenschutz

Ambulanter Pflegedienst
Veitshöchheim

Sozialstation St. Stephanus

Tel. 0931 9701809| info@caritas-st-stephanus.de
www.sozialstation-veitshoechheim.de 

Unter dieser Prämisse bieten wir unseren Pflege- 
bedürftigen und auch unseren Pflegekräften als 
Arbeitgeber ein hohes Maß an Flexibilität, Zuverläs-
sigkeit und engagierter Fürsorge.
Das Wohl unsere Mitarbeiter*innen sowie die Verein-
barkeit von Familie und Beruf liegen uns besonders 
am Herzen. Denn wir wissen: Nur wer selbst gesund 
und glücklich ist, kann auch einfühlsam, fürsorglich  
und zuverlässig für andere da sein! 

Ein Gewinn für alle! 

Von Menschen für Menschen.
– sympathisch, kompetent, zuverlässig. 

Inh. Corinna Müller

STUDIO

ab Oktober 2025

J E T Z T   A N M E L D E N

zertifizierte Fitness‑ & Gesundheitskurse

Raiffeisenstraße 7 · 97209 Veitshöchheim

www.traum-studio.com
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Es geht weiter!

Fränkischer, frischer
Federweißer

bei Weinbau OSKAR GLÜCKERT
97209 VEITSHÖCHHEIM · Thüngersheimer Str. 28 

Telefon (09 31) 95 02 68
Verkauf: Di.–Fr.   17.00–20.00 Uhr 
                Sa.–So. + 3.10.2025 16.00–20.00 Uhr
                Mo. Ruhetag

Nutzen Sie die Federweißer-Saison!
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

 

 

  

Wochenanfangs-Knüller
gültig am 29.+30.09.2025

Wochenangebot
gültig vom 01.10. bis 04.10.2025

Rindfleisch
zum Kochen
Brust, Spund, Wade

kg 14,90 €

Schweine-
schnitzel

aus der Oberschale

kg 11,90 €

Fleisch-
spieße

kg 12,90 €

Hausmacher
Salami

100 g 1,89 €

Krakauer
im Ring

100 g 1,29 €

Rauchfleisch
mild gesalzen

kg 11,90 €

„Fränkischer
Gerupfter“

angemachter
Camembert

100 g 1,49 €

Hubertus-
schmalz

lecker gewürztes 
Griebenfett

100 g 0,89 €

Leberknödel
als Suppeneinlage

100 g 1,09 €

97209 Veitshöchheim
Danziger Straße 1
Tel.: 09 31 / 94 82 7
metzgerei-flach@gmx.de

Hackfleisch
gemischt

kg 10,90 €
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Fr 17. OKT

Sa 18. OKT

Fr 24. OKT

Sa 25. OKT

Fr 07. NOV

Sa 08. NOV

Sa 15. NOV

RÄDERWECHSELTAGE
Herbst 2025

Unsere

Folge uns         autohauskellerveitshoechheim         autohaus.keller

unter www.autohaus-keller.de/termin
oder per Telefon
     0931 / 90082-0

JETZT RÄDERWECHSEL-
TERMIN VEREINBAREN

Ihr regionaler Fachhändler
direkt aus Veitshöchheim

 Photovoltaikanlagen 
 Planung, Lieferung und Montage

 Elektroinstallationen
 Anschluss und Prüfung

 Wärmepumpen, Klimaanlagen
 für nachhaltige Heizlösungen

Solar? Klar!
Aber nur 

vom Profi!

NeueEnergie24 GmbH 
Raiffeisenstraße 8, 
97209 Veitshöchheim

info@neueenergie24.de 
www.neueenergie24.de

Kostenfrei Anfragen:         
    0931 760 260 40
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